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Schweizerische Kirchenzeitung

Öffentlichkeitsauftrag oder
Globalprivatisierung der Kirchen?

Innerhalb von fast zwanzig Jahren stehen die Stimmbürger in der
Schweiz oder in einzelnen Kantonen bereits zum dritten Mal entweder
vor kantonalen oder schweizerischen Initiativen zur Trennung von Kir-
che und Staat. Nach der kantonalen Initiative in Zürich im Jahre 1977

und nach der Initiative zur diesbezüglichen Veränderung der Schweizeri-
sehen Bundesverfassung im Jahre 1980 ist im August 1993 in Zürich
wiederum eine Initiative zur Trennung von Kirche und Staat zustande-
gekommen. Damit sind die Kirchen und die Theologien herausgefordert,
zu diesen Initiativen und zu den hinter ihnen liegenden weltanschau-
liehen Stossrichtungen Stellung zu nehmen.' Für die theologische Ver-
antwortung legt sich dabei in erster Linie eine sensible Beobachtung
sowohl jener Motive nahe, die zu diesen Initiativen geführt haben, als
auch der Auseinandersetzungen von Seiten der christlichen Kirchen mit
diesen Tendenzen zur Trennung der Kirchen vom Staat. In beider Hin-
sieht lassen sich zwei grosse Unterschiede zwischen Vergangenheit und
Gegenwart konstatieren, die sofort in die Augen springen und die die
theologische Aufmerksamkeit verdienen:

Während erstens hinter den Initiativen in den siebziger Jahren die
politische Linke stand, setzen sich diesmal die treibenden Kräfte mass-
geblich aus rechtsbürgerlichen Kreisen zusammen. Diese werden zudem
unterstützt von konservativen Kreisen innerhalb der römisch-katholi-
sehen Kirche in der Schweiz selbst. In dieser Stossrichtung hat jedenfalls
Joseph M. Bonnemain, der Offizial der Diözese Chur, der dem Verneh-
men nach auch die Position von Bischof Wolfgang Haas wiedergibt, am
Internationalen Symposium für Kanonisches Recht im April 1993 in
Rom das Staatskirchenrecht in der Deutschschweiz als «demokratischen
Volks-Josephinismus» inkriminiert und für die vorbehaltlose Beseiti-
gung der traditionellen Dualität von kirchlichen und staatskirchenrecht-
liehen Organen in der deutschsprachigen Schweiz plädiert.^ Dies hat
zur Konsequenz, dass, falls die neue Initiative zur Trennung von Kirche
und Staat vom Volk angenommen würde, sie diesen Erfolg zweifellos
der zwar paradoxen, aber nichtsdestotrotz unheilsamen und unheiligen
Allianz von rechtsbürgerlichen Kreisen und konservativen Kräften in
der römisch-katholischen Kirche selbst verdanken würde.

Bei den vergangenen Initiativen waren zwe/fms auf Seiten der
christlichen Kirchen erfreuliche Bemühungen festzustellen, dieser Her-
ausforderung in einer offensiven Weise theologisch-ekklesiologisch zu
begegnen. In diesem Sinne hat beispielsweise die Arbeitsgemeinschaft
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christlicher Kirchen in der Schweiz angesichts der beabsichtigten «Eid-
genössischen Initiative betreffend die vollständige Trennung von Kirche
und Staat» das Studium dieser Frage in Auftrag gegeben, die daraus
entstandene Dokumentation «Kirche - Staat im Wandel» publiziert und
darin die Aufgabe der christlichen Kirchen mit diesen markanten Wor-
ten umschrieben: «Die Kirchen müssen sich aber von ihrer eigentlichen
Sendung her ganz besonders mit den theologischen Überlegungen
befassen, welche das Verhältnis von Kirche und Staat betreffen. Die
Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in der Schweiz will das Stu-
dium dieser theologischen Fragen in gemeinsamer Arbeit der verschie-
denen Kirchen aufnehmen.»'' Im Unterschied zu dieser wegweisenden
Stellungnahme fällt diesmal auf, dass sich die Kirchen sehr schnell in
die defensive Rolle und problematische Attitüde von Apologetinnen
ihrer selbst drängen lassen und, statt die Initiative zum Anlass für eine
notwendige theologisch-ekklesiologische Selbstreflexion und Stand-
ortbestimmung zu nehmen/ weithin bloss in defensiver Manier mit
Prophezeiungen von schwerwiegenden Veränderungen für die Situa-
tion der Kirchen in der Gesellschaft und für den Staat einerseits und
mit Sozialbilanzierungen des kirchlichen Wirkens andererseits auf-
warten.

Diesen beiden Beobachtungen muss in den folgenden Darlegun-
gen die theologische Aufmerksamkeit geschenkt werden, indem es gilt,
jeweils nach dem ihnen zugrundeliegenden Fremd-, beziehungsweise
Selbstverständnis der Kirche zu fragen. Dies jedenfalls ist das bescheide-
ne Anliegen des vorliegenden kleinen theologischen Zwischenrufs zum
Selbstverständnis der Kirche angesichts der gegenwärtigen Tendenzen
zur Trennung der Kirchen vom Staat.

1. Verkündigung und Seelsorge
der Kirche - Beim Wort genommen
Die Tatsache, dass die neue Initiative

vorwiegend aus dem rechtsbürgerlichen
Lager stammt, verstärkt die Vermutung,
dass die Initianten keineswegs an der Prä-
senz und Wirksamkeit der christlichen
Kirchen in der gesellschaftlichen Öffent-
lichkeit zweifeln, sondern dass sie um-
gekehrt Anstoss nehmen daran, dass die
Kirchen offensichtlich allzu sehr präsent
sind, und zwar in einer Weise, die als

problematisch oder gar inakzeptabel be-
trachtet wird. Deshalb plädieren sie für
eine totale Privatisierung des christlichen
Glaubens und der Kirchen als seiner
institutionellen Gestaltungen.

Die Tendenz der Initianten, die Reli-
gion überhaupt und den christlichen Glau-
ben im speziellen nicht nur, was völlig be-

rechtigt ist, als Grundfreiheit des Men-
sehen, sondern auch als eine rein private
Angelegenheit des einzelnen Menschen
einzuschätzen, ist jedenfalls unverkenn-
bar. In dieser Stossrichtung vermerkt bei-
spielsweise Andreas Honegger, Zürcher
Kantonsrat und Mitinitiant der Tren-
nungsinitiative: «Für viele ist der individu-
eller gewordene Glaube etwas, das zu in-
tim ist, als dass man es in der Öffentlich-
keit praktizieren wollte; das gemeinsame

Bekenntnis wird als vergröbernd, ja als

peinlich empfunden. Wo, wenn nicht im
Mysterium dieser letzten Fragen des Da-
seins, ist Zurückhaltung und Scheu ange-
bracht?»'

Diese Zurückhaltung und Scheu führt
die Initianten deshalb zum Postulat, dass

sich die Kirchen auf ihren Verkündigungs-
und Seelsorgeauftrag zu konzentrieren
und zu beschränken haben. Auf das erste
Hinhören hin tönt dieses Postulat gewiss
äusserst plausibel. Denn was würde mehr
zum Sendungsauftrag der Kirchen ge-
hören als Verkündigung und Seelsorge?
Sieht man freilich genauer zu, wird sofort
deutlich, dass sich heute offensichtlich
keineswegs mehr von selbst versteht, was
unter dem Verkündigungs- und Seelsor-

gebegriff zu verstehen ist. Genau darin
aber liegt das eigentliche Problem, das mit
der Trennungsinitiative einer theologisch-
ekklesiologischen Selbstvergewisserung
aufgegeben ist.

1.1. Harmloser Seelentrost oder
Verkündigung des Evangeliums?
Zwischen Befürwortern und Gegnern

der Trennungsinitiative besteht ein weit-
gehender und zunächst gewiss erfreulicher
Konsens, dass die Verkündigung zu den

grundlegenden Aufgaben der christlichen

Kirchen gehört. Dieser Konsens, wie breit
er auf das erste Zusehen hin auch aus-
schauen mag, jedoch trügt. Denn der Be-

griff der Verkündigung fungiert in diesem

Zusammenhang wie eine unverbindliche
und konturenlose «Stopfgans», in die
die verschiedensten gesellschaftlichen wie
kirchlichen Strömungen ihre eigenen
Interessen und Anliegen hineinstopfen
können. Damit wird ein bloss formaler
Konsens vorgetäuscht, der aber sofort
brüchig wird, sobald nach dem genaueren
Inhalt der kirchlichen Verkündigung
gefragt wird. Diesbezüglich ist freilich
zunächst nochmals ein Konsens dahinge-
hend zu konstatieren, dass die Kirchen das

Evangelium zu verkünden haben. Damit
aber verschiebt sich das Problem auf die
noch tiefer liegendere Frage, worin denn
der Inhalt des christlichen Evangeliums
besteht.

' Der vorliegende Aufsatz gibt den Vortrag
wieder, den ich an dem von der Theologischen
Fakultät der Hochschule Luzern am 18. Mai
1995 durchgeführten «Gesellschaftspolitischen
Tag» zum Thema «Trennung von Kirchen und
Staat. Konsequenzen für Staat, Gesellschaft
und Kirchen und Alternativen» und an der von
der Paulus-Akademie in Zürich am 20. Mai
1995 durchgeführten Tagung «Was auf dem
Spiel steht. Zur Sache: Trennung von Kirche
und Staat. Informationen - Argumente - Posi-
tionen» gehalten habe.

- Vgl. dazu J. Bruhin, Ist das Verhältnis von
Kirche und Staat in der Schweiz adäquat gere-
gelt?, in: A. Loretan (Hrsg.), Kirche - Staat im
Umbruch. Neuere Entwicklungen im Verhältnis
von Kirchen und anderen Religionsgemein-
schaffen zum Staat (Zürich 1995) 177-188, bes.

177-178.
^ Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen

in der Schweiz (Hrsg.), Kirche - Staat im
Wandel. Eine Dokumentation (Bern 1974). Vgl.
auch R. Leuenberger, Problemlose Kirche?
Ein Standpunkt (Zürich 1977). Der ehemalige
Praktische Theologe in Zürich motivierte da-
mais seine Schrift damit, dass ihn nicht so sehr
die Volksinitiative für die Trennung von Kirche
und Staat erschreckt hat als die «vorwiegend
unfruchtbare, weil in ihrer defensiven Grund-
haltung unevangelische Art und Weise, wie an-
fänglich weite kirchliche Kreise auf sie reagiert
haben» (5).

" Erfreuliche Ausnahmen von diesem Trend
bilden freilich die beiden Sammelbände: A.
Schindler (Hrsg.), Kirche und Staat. Bindung -
Trennung - Partnerschaft. Ringvorlesung der
Theologischen Fakultät der Universität Zürich
(Zürich 1994); A. Loretan (Hrsg.), Kirche -
Staat im Umbruch. Neuere Entwicklungen im
Verhältnis von Kirchen und anderen Religions-
gemeinschaften zum Staat (Zürich 1995).

* A. Honegger, Trennung von Staat und Kir-
che: Ein Schritt zum Ausbau des Rechtsstaates,
in: L. Carlen (Hrsg.), Trennung von Kirche und
Staat Freiburger Veröffentlichungen aus dem
Gebiete von Kirche und Staat 41 (Freiburg/
Schweiz 1994) 37-54, zit. 50.
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Versucht man mit der «Barmer Theo-
logischen Erklärung» der Bekennenden
Kirche in Deutschland, die im Kirchen-
kämpf gegen den Nationalsozialismus ein
Licht im Dunkel gewesen und weit dar-
über hinaus wegweisend geblieben ist,
den Inhalt des christlichen Evangeliums in
den zwei Zentralbegriffen des Zu-Spruc/is
Gottes für die Menschen und des /Im-
5/trwcfe Gottes an die Menschen und auf
ihr ganzes Leben zusammenzufassen
wird sofort deutlich, dass das Evangelium
zwei Seiten enthält: eine tröstlich-be-
ruhigende und eine prophetisch-beunruhi-
gende. Wiewohl diese beiden Seiten unlös-
bar zusammengehören und nur gemein-
sam das wirkliche Evangelium ausma-
chen, stellt sich angesichts der heutigen
Diskussionslage die alles entscheidende

Frage, welcher dieser beiden Dimensionen
des Evangeliums von welchen gesell-
schaftlichen und kirchlichen Kräften zum
Durchbruch zu verhelfen versucht wird?

- Wer einseitig die prophetisch-beun-
ruhigende Seite des Evangeliums zur Gel-

tung bringen will, wird ihm von selbst eine
gesellschaftskritische und vor allem politi-
sehe Sprengkraft in der gesellschaftlichen
Öffentlichkeit zumessen und zusprechen
und sich gegen alle Tendenzen zur Indivi-
dualisierung des Evangeliums und zur Pri-
vatisierung des christlichen Glaubens und
der Kirchen zur Wehr setzen. Bei dieser
einseitigen Orientierung wird man freilich
leicht der Gefahr erliegen, nur noch den

Anspruch Gottes an die Menschen zu
betonen und den evangelischen Zuspruch
Gottes für die Menschen zu unter-
schlagen, deshalb die Mystik des Evange-
liums bruchlos in Moral zu übersetzen und
einem vom Züricher Philosophen Her-
mann Lübbe mit Recht inkriminierten
«politischen Moralismus» zu verfallen.® In
dieser Mentalitätslage dürfte denn auch
der eigentliche Angriffspunkt der Promo-
toren der Trennungsinitiative liegen, die
freilich gerne aus ihrem Bewusstsein ver-
drängen, dass sie das andere Extrem favo-
risieren.

- Denn wer umgekehrt, aber ebenso

einseitig, nur die tröstlich-beruhigende
und bestätigende Seite des Evangeliums
wahr-nehmen will, ist offensichtlich be-
strebt, das Evangelium zu einem völlig
unpolitischen, nicht öffentlichen, sondern
rein privaten Seelentrost umzufunktio-
nieren. Ihm wird deshalb vor allem daran
gelegen sein, die Sprengkraft des Evan-
geliums zu entschärfen und es umzu-
biegen zu einem nur noch «tröstlichen»
und deshalb harmlosen Text der Beru-
higung und der Selbstbestätigung. Und er
steht dann in der Gefahr, den christlichen
Glauben zu einer Art helvetischer Hei-

matreligion zu verwandeln, die keine
gefährlichen Spitzen, aber auch keinen
wirklichen Trost mehr kennt. Denn ein
dermassen ungefährlich domestiziertes
Christentum vermag auch nicht mehr
wirklich zu trösten.

Versucht man gegenüber diesen bei-
den extremen Tendenzen sowohl die tröst-
lich-beruhigende als auch die prophetisch-
beunruhigende Dimension des Evange-
liums in einem spannungsvollen Gleichge-
wicht zu halten, sind die heutigen Christen
und Kirchen herausgefordert, die Bot-
schaft des christlichen Evangeliums in ei-

ner gesunden, gleichsam zweiten Naivität
wörtlich zu nehmen. Sobald sie dieses

Wagnis eingehen, werden sie von selbst
sensibel werden für die not-wendende
Erkenntnis des katholischen Theologen
Johann B. Metz, dass die tödliche Krank-
heit gerade des heutigen mitteleuro-
päischen Christentums in der Begegnung
mit dem Evangelium nicht in der Naivität,
sondern in der Banalität liegt.' Während
nämlich der christliche Glaube überall
dort banal zu werden droht, wo ihm nur
noch gestattet bleibt, zu wiederholen, was
sich für den modernen Menschen ohne-
hin, auch abgesehen von der Botschaft
des Evangeliums, von selbst versteht,
macht es demgegenüber das Markenzei-
chen der Naivität des Evangeliums aus,
dass sie gerade diesen gesellschaftlichen
Plausibilitäten auflauert und sie provozie-
rend in Frage stellt.

Naivität des christlichen Evangeliums
oder Banalität eines christentümlichen
«Glaubens»? In dieser Alternative hegt im
Kern das Problem, vor dem die Christen
selbst, aber auch die heutige Schwei-
zerische Gesellschaft, angesichts der be-
vorstehenden Trennungsinitiative stehen.
Dabei ist zu hoffen, dass in erster Linie die
Kirchen selbst der Banalisierung des

Evangeliums, die aller geschichtlichen Er-
fahrung nach sehr schnell zu seiner erneu-
ten Banalisierung führt, widerstehen und
der Naivität des christlichen Evangeliums
die Ehre geben. Dann versteht es sich je-
denfalls von selbst, dass dem Evangelium
und dementsprechend den christlichen
Kirchen ein elementarer Öffentlichkeits-
auftrag zukommt, den man nicht beschnei-
den kann, ohne die Kirchen in ihrem
eigentlichen Nerv zu treffen?" Denn der
Auftrag der Kirchen zur öffentlichen Ver-
kündigung des Evangeliums ist in diesem

Evangelium selbst, genauerhin im Mis-
sionsbefehl des auferweckten Christus,
vorgezeichnet. Mit dem evangelischen
Theologen und heutigen Bischof von
Berlin-Brandenburg, Wolfgang Huber,
lässt sich geradezu sagen, der Öffent-
lichkeitsauftrag der Kirchen sei in der

CH
«Öffentlichkeit Jesu» selbst fundiert.
Denn ihm ist «alle Macht übertragen — im
Himmel wie auf Erden» (Mt 28,18). Aus
diesem Missionsbefehl ergibt sich freilich
nicht ein «Öffentlichkeitsanspruch, den
die Kirche um ihrer selbst willen in An-
Spruch nehmen könnte; in ihm wird viel-
mehr ein Öffentlichkeitsanspruch Jesu

laut, in dessen Dienst die Kirche steht.
Deshalb hat das öffentliche Reden und
Handeln der Kirche insgesamt und in
allen seinen Einzelzügen den Charakter
des Zeugnisses.» "

Wenn dementsprechend der Öffent-
lichkeitsauftrag zur Herzmitte der christ-
liehen Kirchen gehört, dann betreibt der-
jenige, der ihn den Kirchen streitig macht,
nicht nur, wie zumeist vorgegeben wird,
die Privatisierung des christlichen Glau-
bens, sondern dessen Entwesentlichung
und letztlich dessen Verfälschung. Dabei
bleibt freilich zu bedenken, dass der Öf-
fentlichkeitsauftrag der Kirchen durchaus
zusammengehen kann mit einer Trennung
von Kirche und Staat, weil gesellschaft-
liehe Öffentlichkeit und Staatlichkeit
nicht identisch sind, sondern weil Staat
und Gesellschaft vielmehr voneinander zu
unterscheiden sindV Der evangelische
Berner Sozialethiker Wolfgang Liene-
mann hat deshalb mit Recht betont, dass

«eine verfassungsrechtliche Trennung von
Staat und Kirche im strikten Sinn sehr

® TheseT lautet: «Wie Jesus Christus Gottes
Zuspruch der Vergebung aller unserer Sünden
ist, so und mit gleichem Ernst ist er auch Gottes
kräftiger Anspruch auf unser ganzes Leben;
durch ihn widerfährt uns frohe Befreiung aus
den gottlosen Bindungen dieser Welt zu freiem
dankbaren Dienst an seinen Geschöpfen.» Vgl.
dazu W. Huber, Folgen christlicher Freiheit.
Ethik und Theorie der Kirche im Horizont der
Barmer Theologischen Erklärung (Neukirchen
1983).

' Vgl. dazu genauer K. Koch, Krieg der
Gottesbilder in den Kirchen? Befreiungstheo-
logische Lektüre der Bibel in den Kirchen
Europas, in: Ders., Aufbruch statt Resignation.
Stichworte zu einem engagierten Christentum
(Zürich 1990) 33-52.

® H. Lübbe, Politischer Moralismus. Der
Triumph der Gesinnung über die Urteilskraft
(Berlin 1987).

' J. B. Metz, Im Angesicht der Gefahr. Theo-
logische Meditation zu Lukas, Kapitel 21 und
zur Apokalypse des Johannes, in: L. Reinisch
(Hrsg.), Das Spiel mit der Apokalypse. Über die
letzten Tage der Menschheit (Freiburg i.Br.
1984) 17-23.

» Vgl. dazu grundlegend W. Huber, Kirche
und Öffentlichkeit (Stuttgart 1973).

" W. Huber, Kirche (Stuttgart 1979) 144.
i- Vgl. dazu W. Gut, Politische Kultur in

Staat und Gesellschaft (Freiburg/Schweiz
1992), bes. 112-137: Zum Dualismus von Staat
und Gesellschaft.
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wohl mit einer starken Stellung der Kir-
che im öffentlichen Leben einhergehen»
könnet

Würde diese Unterscheidung zwi-
sehen gesellschaftlicher Öffentlichkeit
und Staatlichkeit differenzierter wahrge-
nommen, könnten die gegenwärtigen Aus-

einandersetzungen auf weiten Strecken

entkrampft werden. Denn eine Trennung
der Kirchen vom Staat muss nicht eo ipso
eine Exkommunikation der Kirchen aus
der gesellschaftlichen Öffentlichkeit und
folglich einen «Maulkorb» für sie bedeu-
ten. Ans Mark hingegen geht es den christ-
liehen Kirchen, wenn hinter der Tren-
nungsinitiative die expliziten und unaus-
gesprochenen Motivationen und Bestre-

bungen stehen, den Öffentlichkeitsan-
Spruch der christlichen Kirchen überhaupt
in Frage zu stellen. Denn darauf können
die christlichen Kirchen prinzipiell nicht
verzichten, auch und gerade nicht in einer
pluralistischen, genauerhin multikultu-
rellen und multireligiösen Gesellschaft
wie der heutigen.

In den heutigen Gesellschaften sind
Christen und Kirchen vielmehr herausge-
fordert, sich auf den den eigenen Glauben
relativierenden Pluralismus angstfrei ein-
zulassen. Dieses Wagnis kann selbstver-
ständlich nicht die Selbstdispens der Kir-
chen davon bedeuten, den von ihnen
zu vertretenden Wahrheitsanspruch des

Evangeliums auch in der pluralistischen
Gesellschaft von heute als (m/versu/en

Wahrheitsanspruch zu vertreten. Wohl
aber sind sie zugleich verpflichtet, den
universalen Wahrheitsanspruch des christ-
liehen Evangeliums, der für sie selbst aus-
ser Zweifel steht, innerhalb der modernen
Gesellschaft als eine« Wahrheitsanspruch
unter vielen andern voll und ganz anzuer-
kennen. Die christlichen Kirchen sind des-

halb gut beraten, wenn sie jener Wegwei-
sung folgen, die der evangelische Tübinger
Theologe Eberhard Jüngel in seinem

grossartigen Grundsatzreferat auf der Eu-
ropäischen Evangelischen Versammlung
«Christliche Verantwortung für Europa»
in Budapest im März 1992 dahingehend
ausgesprochen hat, dass evangelische
Nüchternheit «die wie im Westen so jetzt
auch im Osten Europas entstehende
p/nra/isrisc/ïe Gesellschaft prinzipiell he/n-
/zen» wird: «Sie wird also den von ihr ver-
tretenen Wahrheitsanspruch des Evan-
geliums zwar als universalen Wahr-
heitsanspruch - <für alles Volk> - vertre-
ten, ihn aber innerhalb der Gesellschaft
als eine« Wahrheitsanspruch unter vze/en

bejahen, der keine andere Autorität hat
als die der apostolischen Bitte: So bitten
wir denn an Christi statt: Lasst Euch ver-
söhnen mit Gott (2 Kor 5,20).»

Den christlichen Kirchen in der
Schweiz stände es gewiss gut an, diese

evangelische Wegweisung zu beherzigen
und angesichts der Trennungsinitiative in
einer öffentlichen Gewissenserforschung
zu überdenken, ob sie mit evangelischer
Gelassenheit und zugleich mit mis-
sionarischer Leidenschaft allein der Wahr-
heit des Evangeliums verpflichtet sind.
Diese selbstkritische Rechenschaft ist

jedenfalls das dringende Gebot der gegen-
wärtigen Stunde.

1.2. Seel-Sorge am einzelnen Fisch
und/oder Heils-Sorge um das

Fischwasser?
Nicht weniger kontrovers als der Be-

griff der Verkündigung ist in der ge-
genwärtigen Diskussionssituation auch
der Begriff der Seelsorge. Wenn von den
Promotoren der Trennungsinitiative be-

tont zu werden pflegt, die christlichen Kir-
chen sollen sich auf ihre Hauptaufgabe
der Seelsorge konzentrieren, dann steht zu
vermuten, dass Seelsorge offensichtlich
allein im Sinne menschlich-individueller
Lebenskontingenzbewältigungspraxis ver-
standen wird. Damit ist genauerhin ge-
meint, dass in der heutigen arbeitsteiligen
Gesellschaft von den Kirchen erwartet
werden darf und muss, dass sie dazu ver-
helfen, die fundamentalen Lebenskon-
tingenzen der Menschen wie vor allem die

Grenzerfahrungen von Schuld und Lei-
den, von Krankheit und Tod zu erklären,
zu bewältigen und die Menschen mit der
Verheissung eines Lebens im Jenseits zu

(ver-)tröstenV Selbstredend ist die mo-
derne Gesellschaft auf diese Funktion der
Kirchen dringend angewiesen. Denn das

gesellschaftliche Getriebe kann nur funk-
tionieren, wenn alle Störungen, die auf-

grund von menschlichen Lebenserfah-

rungen auftreten können, religiös bewäl-

tigt oder zumindest als im diesseitigen Le-
ben prinzipiell nicht bewältigbar erklärt
werden. Die Kirchen erhalten somit in der
neuzeitlichen Gesellschaft den Status

gleichsam von «geistlichen Notfallstatio-
nen» und von «Sinnapotheken», bei denen
die Menschen, die unter die unerbittlichen
Räder der Gesellschaft gekommen sind,
mit Sinnerklärungen und seelsorgerlichen
Hilfen «verwundsorgt» werden sollen.

Es gibt gegenwärtig keinen Streit und
es kann auch prinzipiell keinen sinn-
vollen Streit darüber geben, dass solche

Lebenskontingenzbewältigungspraxis ele-
mentar zum Seelsorgeauftrag der christ-
liehen Kirchen und ihrer Diakonie an der
heutigen Lebenswelt der Menschen ge-
hört."' Strittig hingegen ist die Frage, ob
die Kirchen ihre Sendung auf diese Aufga-
be beschränken dürfen oder im Sinne der

Promotoren der Trennungsinitiative sogar
sollen. Darin besteht im Kern das Pro-
blem, das von dieser Initiative provoziert
wird. Sofern nämlich die christlichen Kir-
chen genau diese ihr zugewiesene Funk-
tion der Lebenskontingenzbewältigungs-
praxis erfüllen, dürfen sie sich gewiss der
gesellschaftlichen Anerkennung erfreuen.
Sobald sie sich jedoch nicht damit zufrie-
den geben, die Menschen, die unter die

gesellschaftlichen Räder geraten sind,
seelsorgerlich und diakonisch zu ver-
sorgen, sondern auch, um mit dem evan-
gelischen Theologen und christlichen
Märtyrer des Nazi-Regimes, Dietrich
Bonhoeffer zu reden, dazu übergehen, in
die Speichen der gesellschaftlichen Räder
selbst zu fahren, ist nicht nur der Vorwurf
der unerlaubten Kompetenzüberschrei-
tung und Einmischung in Angelegen-
heiten zur Stelle, die die Kirchen angeb-
lieh nichts angehen, sondern wird auch
das Postulat der Trennung von Staat und
Kirche lautstark vertreten.

Von daher stellt sich unaufschiebbar
wie unerbittlich die Frage, ob sich kirch-
liehe Seelsorge allein mit privater Seelen-

pflege begnügen darf, oder ob sie nicht
auch und gerade in der heutigen gesell-
schaftlichen Situation von selbst ihre poli-
tische Dimension mit einschliessen muss.
Dies früh und hellsichtig erkannt zu
haben, macht das grosse Verdienst von
Joseph Kardinal Cardijn, des belgischen
Begründers der christlichen Arbeiter-
jugend, aus. Er hat den indispensablen
Konnex zwischen der kirchlichen Seelsor-

ge am Leben der einzelnen Menschen und
der politischen Verantwortung der Kir-
chen für gesunde Lebensverhältnisse mit
dem äusserst anschaulichen Bild verdeut-
licht, es könne und dürfe für die Kirchen
nicht mehr ausreichen, sich allein um die
einzelnen Fische zu kümmern, wenn das

Fischwasser, dies heisst die konkreten ge-
seilschaftlichen, wirtschaftlichen und poli-

" W. Lienemann, Nur Opferstock und Klin-
gelbeutel?, in: Reformiertes Forum 21/1994,
S. 9-11. Vgl. zum Ganzen auch H. Rüegger, An-
fragen aus freikirchlicher Sicht an das «Zürcher
Modell» des Miteinanders von Kirche und
Staat, in: A. Schindler (Hrsg.), aaO. (vgl. Anm.
4) 248-280.

" E. Jüngel, Das Evangelium und die evan-
gelischen Kirchen Europas, in: B. Brenner
(Hrsg.), Europa und der Protestantismus
(Göttingen 1993) 35-58, zit. 47.

Vgl. dazu genauer K. Koch, Kurskorrek-
tur. Der Skandal des unpolitischen Christen-
turns (Freiburg i. Br. 1989), bes. 74-89: Neuzeit-
liehe Privatisierung des Christseins.

" Vgl. dazu K. Koch, Verkündigung und
Seelsorge an den Knotenpunkten des Lebens,
in: L. Karrer (Hrsg.), Handbuch der praktischen
Gemeindearbeit (Freiburg i. Br. 1990) 71-87.
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Die Liebe kann nicht rechnen

24. Sonntag im /«//mv/crm; L/c 75,2-32

Die drei Gleichnisse gehören ganz
offenbar eng zusammen. Das Berühm-
teste, jenes vom verlorenen Sohn, kam
im Lukas-Jahr bereits am 4. Fastensonn-

tag zum Zug. Es wird in der Verkündi-
gung gerne dazu benützt, den Weg in die
Sünde und die Umkehr und Heimkehr
des Sünders darzustellen. Die zwei an-
dern Gleichnisse machen aber klar, dass

nicht die Sünde das Thema ist. Das
Schaf, das wegläuft, tut keine Sünde,
und die Drachme, die in eine Ecke rollt,
kann sich erst recht nicht versündigen.
Wo ist das Gemeinsame?

Allen drei Geschichten gemeinsam
ist der Ablauf: Verloren - gesucht - ge-
funden - Freudenfest. Die Ausgangs-
läge: Es gibt nun einmal das Verloren-
Werden und das Verloren-Sein. Es gibt
die Sünde und den Sünder. Damit muss
gerechnet werden. Das Verlorene kann
sich selber nicht helfen, es kann sich
selber nicht befreien. Doch ist da der
Besitzer, der das Verloren-Haben ent-
deckt. Um ihn geht es eigentlich in allen
drei Gleichnissen. Er wird jedesmal mit
wenig Worten, jedoch grossartig geschil-
dert, grossartig und ganz menschlich
nah. Der Mensch hat einen Verstand,
einen Computer. Würde er ihn gebrau-
chen - wie er doch sollte -, so würde er
beim Hirten so rechnen: 100 Franken
gilt ein Schaf. So und so viel Zeit
brauchst du, es zu suchen. So gross ist
der verloren gegangene Stundenlohn.
So gross ist das Risiko mit den 99 in der
Steppe Zurück-Gelassenen. Das ren-
tiert nicht. Kauf dir lieber ein weniger
dummes Schaf, das nicht so schnell da-
vonläuft.

Und bei der Frau würde er rechnen:
Ein Fünfliber. Seinetwegen so viel Stun-

den Licht verbrennen, in alle Winkel
zünden, sämtliche Möbel verstellen, un-
sinniger Zeitaufwand und fraglicher
Erfolg. Von' Rendite keine Rede.

Erst recht rentiert das Fest nicht, das

Freudenfest mit den Freunden und
Nachbarn, den Freundinnen und Nach-
barinnen.

Aber der Mensch hat auch ein Herz.
Das ist der Liebe fähig, und die Liebe
rechnet nun einmal nicht. Das Herz
lebt von Beziehungen zu Freunden,
Nachbarn, Kollegen. Es kann auch
eine Beziehung zu Dingen sein, die man
liebt und für die man fraglos Zeit und
Geld verschwendet: dieser Hund, diese

Katze, diese Münze, diese Briefmarke,
dieser Blumenstock.

Und mehr als vom Rechnen lebt der
Mensch vom Suchen und Finden, vom
Liebhaben und vom Leiden um etwas,
und erst recht lebt er auch vom Feste-
Feiern und vom Teilen der Freude mit
andern, von der Gemeinschaft. Niemand
wundert sich, wenn der Liebende när-
risch ist. Irrsinniges und Verrücktes tut.

Das nun meint Jesus: So ist auch
Gott gegenüber dem Verlorenen. Die
Pharisäer und Schriftgelehrten haben
ein scheinbar klares und eindeutiges
Gottesbild. Sie wissen, wie Gott ist: Er
kann Sünder nicht leiden; er distanziert
sich von ihnen, er hasst sie. Er kann
auch Heiden nicht leiden und Juden, die
im Dienst der Heiden stehen, die Zoll-
ner. Doch Jesus erklärt ihnen, Gott ist
nicht so. Er ist viel menschlicher als ihr
meint. Er ist wie jener Schafhirte, wie
jene Hausfrau. In ihm ist nicht bloss

Wollen, Denken und Richten, sondern
auch Güte und die Unberechenbarkeit
des Herzens.

Ja, es geht noch einen Schritt weiter:
Gott geht dem Verlorenen nach, dem
Verirrten. Er leidet um das Verlorene
und Entlaufene, und zwar um jedes ein-
zelne. Es ist, wie wenn er über dem
einen die vielen andern vergässe, wie
wenn es für ihn nur diesen einen Men-
sehen gäbe und nicht die Milliarden.
Und er kann sich freuen und er will,
dass die Seinen in sein Denken und
Empfinden eingehen: «Freut euch mit
mir!»

«Die Pharisäer und Schriftgelehrten
empörten sich.» Die Amtsträger stehen
in einer professionellen Versuchung, ihr
Amt vor allem als Abgrenzungsauftrag
zu verstehen: Das ist nicht richtig; das ist

ausgeschlossen; das ist nicht mehr ka-
tholisch. Zugegeben, das ist durchaus
ein Teil ihres Auftrags. Aber wichtiger
müsste ihnen der andere Auftrag sein:
die Sorge um das Heil der Seelen, das

Nachgehen der Verlorenen, das Suchen
und Finden und Sich-Freuen auch über
den kleinen seelsorglichen Erfolg.
Wenn Gott so ist, dürfen auch seine

Vertreter nicht anders sein.

Und auch seine Engel können nicht
anders sein. Eine Glosse Angelogie auf
dem Nebengeleise: «Im Himmel, bei
den Engeln herrscht Freude.» Die Engel
kümmern sich um die Menschen, um ihr
Heil. Sie sind der Heilsordnung Gottes
zugeordnet. Schutzengel heissen sie

auch. Kar/ Sc/za/er

Der «/s .See/sorger tötige promov/er/e
77ieo/oge Kar/ Sc/iu/er, der 796S-79S3 Mi?-
redactor der SKZ zazd 7972-79S2 ßuc/io/v-
v/fear war, .sc/irez'öt /är aas rege/azäss/g e/'/ien

tioratietisetie« /rapw/s zw t/ew /ewe/Zs Zorn-
zzie/zdea Somzmgs- and Fesdagsevange/zeu

tischen Verhältnisse und Lebensbedingun-
gen, selbst krank geworden seien. In
dieser Situation müsse vielmehr auch das

Fischwasser selbst Thema des kirchlichen
Denkens und Handelns werden. Gerade
wenn die Kirchen seelsorgerlich und
diakonisch wirklich besorgt sein wollen
um den einzelnen Menschen, haben sie
sich in ihrer politischen Verantwortung
auch um die gesellschaftlichen Lebens-
Verhältnisse der Menschen und vor allem
um deren Sanierung zu kümmern.

In dieser Optik muss es sich, um nur
ein Beispiel zu nennen, als ein fragwürdi-

ges und letztlich sinnloses Unterfangen
der Kirchen herausstellen, kranke Fische

aus einem kranken Arbeitswasser frei-
zeitlich und sonntäglich zu separieren, um
sie in kirchlichen Sonntagslaboratorien
heilen zu wollen und sie dann freilich nach
dem Sonntag ins unverändert verdorbene
Fischwaser der Arbeitswelt wieder «frei»-
setzen zu müssen. Eine heute gewiss
notwendige Sonntagskultivierung in den
christlichen Kirchen muss vielmehr zu-
sammengehen mit ihrer engagierten
politischen Sorge um die Humanisierung
der Arbeit und der menschlichen Arbeits-

Verhältnisse, wie der Wiener Pastoraltheo-
loge Paul M. Zulehner mit Recht betont:
«Die Heilung der Freizeit ist somit
unentflechtbar mit der Humanisierung
der Arbeitswelt verbunden.» " Überhaupt
können die christlichen Kirchen nur dann

" P. M. Zulehner, Den unfreien Lebens-
alltag unterbrechen. Wie könnte eine christlich
verantwortete Freizeitkultur aussehen?, in:
Christ und Welt vom 14. April 1990, S. 7. Zum
Ganzen vgl. auch K. Koch, Ist der Sonntag noch
zu retten? Unzeitgemässe Fragmente (Ostfil-
dern 1991).
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seelsorgerlich wirklich um den einzelnen
Menschen besorgt sein, wenn sie diese

Sorge nicht gleichsam in politischer Un-
schuld wahrnehmen, sondern wenn sie

sich gerade um des einzelnen Menschen
willen auch in politischer Verantwortung
um die gesellschaftliche Atmosphäre der
Menschen und deren Verbesserung küm-
mern. Oder, um diese unlösbare Zusam-
mengehörigkeit von individueller Seelsor-

ge und sozialkritischer Diakonie in einer
Kurzformel festzumachen: Die Seelsorger
und Seelsorgerinnen, die an der Front des

Leidens und der menschlichen Krisen sich

bewegen, müssten - und könnten auch! -
die hellsichtigsten Gesellschaftskritiker
sein!

An dieser Stelle zeigt sich der Ernstfall
wahrhafter Seelsorge, wie ihn Jürgen
Moltmann treffend artikuliert hat: Indivi-
duelle Seelsorge ohne politische Diakonie
droht zur «ideenlosen Liebe» zu verkom-
men, «die nur kompensiert und wieder-
gutmacht», wie freilich auch umgekehrt
politische Diakonie ohne konkrete Be-
Währung in der individuellen Seelsorge
zur «lieblosen Utopie» pervertiert, «die

nur fordert und anklagt».^ Wollen die
christlichen Kirchen heute im Unterschied
zu diesen beiden Exklusivismen ihre In-
dividual-Seelsorge an den einzelnen «Fi-
sehen» mit sozialkritischer Diakonie am
«Fischwasser» unlösbar und glaubwürdig
zu verknüpfen versuchen, liegt allerdings
die unerlässliche Voraussetzung dafür in
der überfälligen Erkenntnis, dass es prinzi-
piell unpolitische Kirchen gar nicht geben
kann. Vielmehr existieren auf der einen
Seite Kirchen, die ihre politische Verant-

wortung bewusst und dezidiert, und zwar,
wie Papst Paul VI. stets monierte, «im

Zusammenhang mit dem Evangelium»
wahrnehmen, und auf der anderen Seite

Kirchen, die prinzipiell keine politische
Sendung übernehmen wollen, die sich
aber gerade deshalb, wenn auch auf unbe-
wusste und geradezu naive Weise, als poli-
tisch äusserst wirksam und konsequenzen-
reich erweisen. Denn aller geschichtlichen
Erfahrung nach provoziert gerade eine
sich von vorneherein als unpolitisch ver-
stehende Kirche erst recht ihre nachträg-
liehe Verpolitisierung, weil unpolitisch
sein stets eine hochpolitische Option für
den status quo impliziert. Oder um es

pointiert auszudrücken: Die christlichen
Kirchen haben gar keine andere Wahl, als

entweder in Eigenverantwortung politi-
sehe Phantasie zu entwickeln oder einfach
als «Hallelujawagen» an der Staatsloko-
motive in dem Sinne mitzufahren, dass auf
jedes staatliche «Hurra» sofort ein kirch-
liches «Halleluja» ertönt. Tertium non
datur!

Dabei handelt es sich freilich um eine

Erkenntnis, die auch und gerade in den

heutigen Kirchen noch am meisten einer
sensiblen Wahrnehmung harrt und des-

halb eines intensiven Nachholunterrichtes
bedarf, den zu absolvieren die Trennungs-
initiative verpflichtet. Dies gilt zumal, da

sich diese Erkenntnis aus der Kernmitte
des christlichen Glaubens von selbst er-
gibt, und zwar schlicht deshalb, weil es

kein politischeres Wort gibt als das Wort
«Gott» und weil das christliche Reden von
Gott gleichsam den urpolitischen Akt der
christlichen Kirchen darstellt, was der
evangelische Tübinger Theologe Eber-
hard Jüngel mit Recht immer wieder
emphatisch einschärft: «Theologie wird
also nicht erst politisch - und schon gar
nicht dadurch, dass sie parteipolitisch
wird -, sie isf es immer schon, wenn sie bei
ihrer ureigenen Sache ist. Der christliche
Glaube ist in seinem Zentrum politisch -
oder er ist es gar nicht. Er ist es, wenn er
sich zum Gekreuzigten als Herrn der Welt
bekennt und in seinem Namen die Recht-
fertigung des Sünders verkündigt.»

2. Trennung von Kirche und Staat
als theologisch-ekklesiologische
Herausforderung
Die bisherigen Überlegungen haben

ergeben, dass sich, wenn man das

Hauptargument der Promotoren derTren-
nungsinitiative, die Kirchen hätten sich

auf Verkündigung und Seelsorge zu kon-
zentrieren, wirklich beim Wort nimmt,
eine ganz andere Konsequenz als die

von ihnen intendierte aufdrängt, dass sich
nämlich die authentische Sendung der
christlichen Kirchen nicht auf einen
individualistisch und privatistisch vereng-
ten Verkündigungs- und Seelsorgebegriff
beschneiden lässt, sondern dass ihrer Sen-

dung unweigerlich und indispensabel so-
ziale Implikationen und politische Dirnen-
sionen innewohnen. Diese Erkenntnis in
argumentativer Weise in der gesellschaft-
liehen Öffentlichkeit darzulegen, wäre
nicht nur die angemessene Reaktion der
christlichen Kirchen auf die Trennungs-
initiative, sondern auch ihre Pflicht, die
sich freilich nicht wahrnehmen lässt, ohne
dass die Trennungsinitiative zum Anlass
für eine notwendige theologische Selbst-
reflexion und ekklesiologische Stand-

ortbestimmung genommen wird. Bisher
wird man aber nicht sagen können, dass

die christlichen Kirchen in Zürich und
in der Schweiz dieser Pflicht auch nur
in ausreichendem Masse nachgekommen
wären. Vielmehr muss man dem Urteil des

Zürcher Sozialethikers Stefan Grotefeld
zustimmen, der aus der sensiblen und
nicht helvetisch-betriebsblinden Perspek-

tive eines von aussen Kommenden fest-
stellt: «Ich halte diese einmütige Ableh-
nung der Trennungsinitiative und ihre
Verdammung in Bausch und Bogen aller-
dings für nicht unproblematisch. Nach
meinem Eindruck haben sich die Kirchen
durch die Initiative allzu schnell in die
Rolle der Apologetinnen ihrer selbst

drängen lassen, anstatt offensiv zu reagie-
ren und sie als Anlass und Chance zu kriti-
scher Selbstreflexion und Reform zu be-

greifen. Auffällig erscheint mir, dass in den
beiden grossen Volkskirchen kaum theo-
logisch, oder jedenfalls für die Öffentlich-
keit wenig transparent, über das Ver-
hältnis von Kirche und Staat nachgedacht
wird.»^' Statt dessen haben die christ-
liehen Kirchen vor allem zwei andere

Strategien entwickelt, um auf die Tren-
nungsinitiative zu reagieren, die aber eine

theologische Aufklärung herausfordern.
Dabei liegt das ekklesiologische Problem
nicht in erster Linie in diesen Strategien
selbst, sondern darin, dass sie beinahe die

einzigen Antworten auf die Trennungs-
initiative auf Seiten der Kirchen dar-
stellen.

2.1. Strategie der Konsequenzen-
bilanzierung: Grösserer Schaden

für den Staat oder für die Kirchen?
Die erste Strategie besteht in der Bi-

lanzierung der möglichen und wirklichen
Auswirkungen der Trennungsinitiative auf
den Staat und auf die Kirchen. Dabei wer-
den auf der einen Seite als Folgelasten für
den Staat zumeist bilanziert, dass mit einer
Trennung von Kirche und Staat die christ-
liehe Ethik, der eine besondere Verant-
wortung für die Wertbildung und Sinnstif-
tung in der Gesellschaft zugeschrieben
wird, im öffentlichen Leben auf das Ni-
veau einer privaten Meinung depoten-
ziert, dass die integrative Funktion der
heute bestehenden Volkskirchen, an der
der Staat ein Interesse haben muss, ge-
schwächt und dass die Verfügbarkeit der
Grosskirchen der Gesellschaft gegenüber
eingeschränkt würde. Und auf der ande-

ren Seite wird für die Kirchen darauf
hingewiesen, dass eine Trennung von Kir-
che und Staat zu einem massiven Rück-

J. Moltmann, Diakonie im Horizont des

Reiches Gottes. Schritte zum Diakonentum
aller Gläubigen (Neukirchen 1984) 20.

" Paul VI., Octagesima adveniens. Nr. 46.

E. Jüngel, Zukunft und Hoffnung. Zur
politischen Funktion christlicher Theologie, in:
W. Teichert (Hrsg.), Müssen Christen Sozia-
listen sein? Zwischen Glaube und Politik
(Hamburg 1976) 11-30, zit. 19.

St. Grotefeld, Zur Debatte über die Zür-
eher Trennungsinitiative, in: A. Loretan (Hrsg.),
aaO. (vgl. Anm. 4) 62-67, zit. 63-64.
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gang der finanziellen Einnahmen führen,
dass der schulische Bibelunterricht entfal-
len und dass vor allem die bisherige Dua-
lität von kirchenrechtlichen und Staats-

kirchenrechtlichen Strukturen aufgeho-
ben würde. Dies müsste insonderheit für
die römisch-katholische Kirche bedeuten,
dass mit dem Wegfall der staatskirchen-
rechtlichen Struktur nurmehr die im
Kirchenrecht vorgegebenen kirchlichen
Strukturen mit Pfarrer, Dekan, Bischof
und Bischofskonferenz verblieben und
dass damit eine gravierende Verschiebung
der Kompetenzen weg von den Laien ver-
bunden wäre. Dies sind selbstverständlich
sehr wichtige Aspekte, die es wert sind,
ernsthaft bedacht und geschützt zu wer-
den. Dennoch hinterlässt diese Strategie
der Bilanzierung der Auswirkungen der
Trennungsinitiative auf den Staat und die
Kirchen einen doppelten, und zwar
zwiespältigen Eindruck.

- Vergleicht man erstens die absehba-

ren Veränderungen für den Staat mit den
voraussichtlichen Folgelasten für die Kir-
chen, wie sie beispiels- und repräsenta-
tiverweise Moritz Amherd, der General-
Sekretär der Römisch-Katholischen Zen-
tralkonferenz in Zürich, bilanziert hat,"
gewinnt man unweigerlich den Eindruck,
dass die Annahme der Trennungsinitiative
den Kirchen mehr Schaden zufügen wür-
de als dem Staat. Amherd konzediert denn
auch ausdrücklich, dass «für den Staat die

Auswirkungen einer Trennung weit weni-

ger gravierend sind als sie es für die Kir-
che wären»-'. Von daher kann man ver-
muten, dass wahrscheinlich in dieser reali-
stischen Einschätzung mit ein Grund für
die äusserst defensive Stossrichtung der
bisherigen Stellungnahmen der Kirchen
zur bevorstehenden Trennungsinitiative
liegt.

Dennoch muss diesem Urteil wider-
sprochen werden. Versucht man nämlich
die ganze Problematik zu überblicken,
dürfte bald deutlich werden, dass eine
totale Trennung der Kirchen vom Staat für
den Staat mehr verhängnisvolle Konse-

quenzen hätte als für die Kirchen. Diese
könnten und würden auch nach Annahme
der Initiative weiter-existieren. Dies gilt
jedenfalls vor allem für die römisch-
katholische Kirche, weniger allerdings für
die reformierten Landeskirchen, da die

Trennung bei ihnen nicht nur die gesell-
schaftlich-öffentliche Organisationsform
betreffen, sondern ihre Identität selbst
treffen würde. Demgegenüber müssen
aber die Konsequenzen für den Staat nicht
nur in finanzieller Hinsicht, sondern auch
und vor allem hinsichtlich der geistigen
Grundlagen des Staatsgefüges als ruinös
diagnostiziert werden.

- Bei seinem Bilanzierungsversuch hat
Amherd zweitens vor allem die Auswir-
kungen einer Trennung der Kirchen vom
Staat im strukturellen Bereich der rö-
misch-katholischen Kirche im Augen-
merk. Diesbezüglich befürchtet er, dass,

wenn der staatskirchenrechtliche Hin-
tergrund wegfiele, das von den bisherigen
staatskirchenrechtlichen Organen bean-

spruchte und ausgeübte Mitspracherecht
der Laien «weitgehend von der Gunst
hierarchischer Organe» abhängen " und
dass damit das Mitspracherecht und vor
allem das Mitentscheidungsrecht der
Laien «sichtlich geschmälert» würden".
Dieser Beurteilung wird man zwar zwei-
feilos beipflichten müssen. Trotzdem hin-
terlässt sie den nicht erfreulichen Ein-
druck, die Römisch-Katholische Kirche
brauche den Staat weiterhin als Pro-
tektion und sei auch weiterhin bestrebt,
unter das staatskirchliche Dach wie unter
eine weltliche «Schutzmantelmadonna»
zu schlüpfen, um ihre innerkirchlichen
und kirchenstrukturell bedingten Proble-
me einigermassen bewältigen zu können.

Diese Erwartung mag aus rein pragma-
tischen Gründen zwar angehen. Gefähr-
lieh hingegen wird sie dort, wo die ekkle-
siologisch fundamentale Frage ausge-
blendet wird, ob ein solches Verhalten
überhaupt statthaft sein kann. Denn für
jede gesunde Ekklesiologie muss sich die
Frage stellen, wie glaubwürdig eine Kirche
noch zu erscheinen vermag, die bei der
Lösung der innerkirchlichen Probleme
und Konflikte auf die Hilfe und den
Schutz von staatskirchlichen Stellen hofft:
Ruiniert sich eine Kirche nicht selbst, die
den staatlichen Schutz ihres Freiraumes
braucht, um jene Rechte zu gemessen, die
ihr vom eigenen Kirchenrecht vorenthal-
ten werden? Oder, um es ganz pointiert
auszudrücken: Müsste eine Kirche, die nur
mit Hilfe des Staates jene kirchliche Pra-
xis aufrechterhalten kann, die zwar einer
gesunden katholischen Ekklesiologie ent-
spricht, aber von der obersten Kirchen-
leitung verunmöglicht wird, nicht ein-

packen? Und da die noch immer ungelö-
sten staatskirchlichen Probleme in der
Schweiz auf das engste verknüpft sind mit
den strukturellen Problemen der römisch-
katholischen Kirche selbst, muss dann
diese Diagnose nicht bedeuten, dass die

Auseinandersetzung dort geführt werden
müsste, wo der eigentliche theologische
Infekt liegt, nämlich im Kirchenrecht der
römisch-katholischen Kirche selbst? Wird
diese prioritäre Notwendigkeit unterlas-

sen, droht die Gefahr, dass die römisch-
katholische Kirche weiterhin gleichsam
staatskirchenrechtliches «Slalomfahren»
betreibt und sich so sehr daran freut, dass

die kirchenrechtlichen «Pflöcke» gar nicht
mehr als solche wahrgenommen werden.

Hinzu kommt, dass bei der gegen-
wärtigen Beschwörung des Schutzes der
römisch-katholischen Kirche durch den
Staat natürlich nur der Segen der Staats-

kirchenrechtlichen Struktur in den Vor-
dergrund gerückt wird. Amherd kann
denn auch unumwunden betonen: «Ich be-
trachte heute die Landeskirchen in der
Schweiz als Hort der Einheit der Kirche.
Das hat auch für den Staat seine Bedeu-

tung. Gerade die staatskirchenrechtlichen
Zusammenschlüsse (Kirchgemeinden und
Kantonalkirchen) stellen heute noch jenes
einigende Dach dar, unter dem sich all
die unterschiedlichen Strömungen und
Vorstellungen von Kirche zusammen-
finden.»" Wie berechtigt diese Beurtei-
lung auch sein mag, so ist sie doch um
den grossen Preis erkauft, dass damit die
Tücken, die die staatskirchenrechtliche
Struktur der römisch-katholischen Kirche
in der Deutschschweiz auch aufweist und
die immer wieder zutage treten," verschwie-

gen oder geradezu vertuscht werden.

Entgegen dieser Insinuation, die bishe-

rige staatskirchenrechtliche Regelung sei

eine optimale Lösung und ohne Probleme,
zwingt aber bereits die Pflicht zur Ehrlich-
keit wenigstens zum Eingeständnis, dass es

sich bei der gegenwärtigen staatskirchen-
rechtlichen Struktur der römisch-katholi-
sehen Kirche in der deutschen Schweiz in
der theologischen Betrachtung gerade
nicht um ein ideales Modell handelt, son-
dern um ein geschichtlich gewachsenes
und bedingtes Modell, das heute ein leider
noch immer notwendiges Übel darstellt,
und zwar in dem dreifachen Sinn, dass es

erstens ein Üfte/ ist, wenn die Kirche für
ihr eigenes innerkirchliches Leben auf
die Schutzmacht des Staates angewiesen
bleibt, dass es zweitens aber ein «ofwe/irf/-

ges Übel ist, weil das Staatskirchenrecht in
der Schweiz mit seinen fundamentalen
Prinzipien der Partizipation und der
Transparenz, der Dezentralisierung und
der Subsidiarität dem Kirchenrecht selbst
meilenweit voraus ist, und dass dies drit-

" M. Amherd, Was verändert eine Trennung
in der Kirche und im Staat, in: L. Carlen (Hrsg.),
aaO. (vgl. Anm. 5) 55-65.

" Ebd. 63.

Ebd. 57.

" Ebd. 58.

" Ebd. 58.

" Vgl. dazu K. Koch, Kirche in der Schweiz:
Ein ekklesiologischer Testfall? Versuch einer
vergleichenden Pastoralekklesiologie, in: Ders.,
Gottlosigkeit oder Vergötterung der Welt?
Sakramentale Gotteserfahrungen in Kirche
und Gesellschaft (Zürich 1992) 183-206.
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tens Ze/t/er noch immer so ist.-'* Dieses ehr-
liehe Eingeständnis aber muss die rö-
misch-katholische Kirche in der Schweiz
dazu provozieren, die Probleme endlich
dort in Angriff zu nehmen, wo sie wirklich
liegen. Denn eines steht auf jeden Fall fest:
Wenn die römisch-katholische Kirche
zwar vielleicht noch nicht diesmal, so doch
bei der nächsten Initiative nicht das Opfer
einer ihr von aussen aufgezwungenen
Trennung vom Staat werden will, ist sie

gut beraten, wenn sie aus eigener Initia-
tive und mit theologischer Phantasie jene
Gestaltungsmöglichkeiten im Verhältnis
von Kirche und Staat ausfindig macht, die
ihrer konkreten Situation in der heutigen
Gesellschaft entsprechen, statt allein das

altbewährte Modell unkritisch zu be-
schwören.

Von daher muss man es als grosses
Versäumnis beurteilen, dass die christli-
chen Kirchen die gegenwärtig vorliegende
Trennungsinitiative nicht zum Anlass ge-
nommen haben, die staatskirchliche
Struktur zu überdenken, was auch und

gerade in dem sehr starken «landes-
kirchlichen» Modell Zürichs angebracht
und überfällig wäre. Ebenso muss man be-

dauern, dass die christlichen Kirchen die
Initiative einfach bekämpfen und keinen
Gegenvorschlag mit der Formulierung
von alternativen Vorschlägen vorgelegt
haben: angefangen von der Möglichkeit
einer Mandatssteuer, bei der die Bürger
selbst entscheiden können, welcher Insti-
tution ihr Steuerbeitrag zufliessen soll,
und die beispielsweise aufgrund der neue-
sten Konkordate in Italien mit einigem
Erfolg (übrigens auch und gerade für die
Kirche selbst) eingeführt worden ist,®
über die endliche Aufhebung des ekkle-
siologischen Skandals, dass ausländischen

Kirchengliedern das Stimm- und Wahl-
recht vorenthalten wird, über eine Korrek-
tur der beinahe astronomisch zu nennen-
den Löhne vor allem der Pfarrer der refor-
mierten Landeskirchen bis hin zu dem von
den Kirchen selbst zu propagierenden
freiwilligen Verzicht auf die Kirchen-
Steuerpflicht von juristischen Personen. In
diesen beiden Versäumnissen dürfte sich
denn auch die mangelnde theologische
Reflexionsbereitschaft der Kirchen ange-
sichts der Trennungsinitiative rächen.

2.2. Strategie der Sozialbilanzierung:
Volkskirchliche Dienstleistungs-
agenturen oder «trojanische Pferde»
der Transzendenz?
Mit diesen theologischen Defiziten

dürfte es auch zusammenhängen, dass die
Kirchen auf die Trennungsinitiative noch
mit einer zweiten Strategie reagiert haben.
Nicht zuletzt um die an sich ehrenwerte

Pflicht zur finanziellen Rechenschaftsab-

läge gegenüber den Steuerzahlern zu er-
füllen, haben die Kirchen, freilich nicht
aus eigener Initiative, sondern auf Auffor-
derung der Zürcher Regierung hin, umfas-
sende Studien über ihre Sozialbilanzen bei

Sozialforschungsinstituten in Auftrag ge-
geben und publiziert."' Damit haben sie

zwar ohne jeden Zweifel Auskunft ge-
geben über elementar wichtige Funktio-
nen der christlichen Kirchen in der heuti-

gen Gesellschaft. Mit ihrer Orientierung
am sozialwissenschaftlichen Modell der
Sozialbilanz haben aber die Kirchen nicht
nur die notwendigen Auseinandersetzun-

gen von der theologischen auf die politi-
sehe Ebene verlagert und sich dem
ökonomistischen Denktrend der Gegen-
wart weitgehend angepasst. Sie stehen
vielmehr auch in der Gefahr, ihre ge-
sellschaftliche Legitimation von Dienst-
leistungen abhängig zu machen, die ge-
rade nicht eine spezifisch religiöse Natur
aufweisen, mit der die christlichen Kir-
chen jedoch stehen oder fallen.

Diese gegenwärtig bevorzugte Strate-
gie der Bilanzierung elementar nützlicher
Funktionen der Kirchen innerhalb des

institutionellen Gesamtgefüges der Ge-
Seilschaft lässt sich wahrscheinlich von da-
her verstehen, dass die Kirchen damit dem
Eindruck in der Öffentlichkeit wehren
wollen, die Trennungsinitiative schade den
Kirchen mehr als dem Staat. Auf diesem

Wege jedoch geraten die Kirchen in die

Versuchung, gerade jene Dimensionen
zu verschweigen und gleichsam mit einem

Adamsfeigenblatt zu versehen, um de-
rentwillen es überhaupt Kirchen gibt und
worin sie ihre authentische Legitimation
letztlich allein finden können. Es mutet je-
denfalls zumindest paradox an, wenn auf
der einen Seite die Kirchen mit der Strate-
gie der Sozialbilanzierung sich ein gutes
Davonkommen bei der Abstimmung über
die Trennungsinitiative und deshalb das

Heil von ihrem Bemühen erwarten, ihr
Verhältnis zu Gesellschaft und Staat in

Begriffen der von ihnen erbrachten Funk-
tionen und Leistungen nicht nur zu defi-
nieren, sondern auch und gerade zu legi-
timieren, während auf der anderen Seite
Sozialwissenschaftler wie der Zürcher
Soziologe Hans Geser unmissverständlich
darauf hinweisen, dass sich die Religion,
übrigens als einzige institutionelle und
gesellschaftliche Ordnung, weigert und
weigern muss, «in der modernen Gesell-
schaft ein <funktionales Subsystem> (wie
z. B. die Politik, die Wirtschaft, die Medi-
zin, Bildung, Familie u. a.) zu werden, das

sich durch seine für die Gesamtgesell-
schaft und andere Subsysteme abge-
gebenen Leistungen definiert und legiti-
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miert»T In dieser Sinnrichtung mutet des-

halb Geser den Kirchen nicht nur den
Status von «Überwinterungsstätten (<half-
way-houses>) für vielerlei Ideen und Uto-
pien» zu, «die in der momentanen poli-
tischen Öffentlichkeit keine Aktualität
(mehr) gemessen». Er ermutigt die Kir-
chen vielmehr auch dazu, sich nicht ein-
fach als «Dienstleistungsagenturen» in der

heutigen Gesellschaft zu integrieren, son-
dem sich «als Trojanische Pferde> mit je-
nem unberechenbaren gesellschaftlichen
Störpotential» zu präsentieren und zu be-

währen, «das bereits den biblischen Pro-
pheten eigen war» A

Beherzigt man diese wegweisenden
Perspektiven, muss man unweigerlich zum
Schluss kommen, dass dieser Soziologe
zweifellos die bessere Theologie vertritt
als die Kirchenleitungen und staatskirch-
liehen Gremien in der deutschen Schweiz;
und dies ist als ein alarmierendes Phäno-

men zu beurteilen. Denn in der Tat ma-
chen die Kirchen nur dann Sinn und sind
auch gesellschaftlich allein dann von Be-

deutung, wenn sie institutionelle Verweise
auf die gesellschaftliche und überhaupt
weltliche Transzendenz sind, wenn sie sich
also damit zufrieden geben, ganz und gar
menschliche und durch und durch irdische
Darstellungen Gottes in der Welt zu
sein. Diese entscheidende Dimension der
christlichen Kirchen lässt sich freilich
nicht sozialbilanzieren, sondern nur glaub-
würdig leben. Deshalb stellt die vorliegen-
de Trennungsinitiative die Kirchen vor die
harte Gewissensprüfung, ob sie diese ele-
mentare Aufgabe der DarefeZ/img Goto
in der Welt wirklich noch in einer glaub-
würdigen Weise erfüllen, oder ob sie nicht
derart enerviert mit ihrer eigenen SeZZwr-

darVe/Zttng in der gesellschaftlichen Öf-
fentlichkeit beschäftigt sind, dass die Men-
sehen von heute den Sinn von Kirchen gar

'* Vgl. dazu K. Koch, Kirche und Staat in
kritisch-loyaler Partnerschaft, in: A. Loretan
(Hrsg.), aaO. (vgl.Anm.4) 108-129, bes.117-123.

Vgl. im Sinne einer Anregung F. Furger,
Kirche und Staat. Eine nur in Spannung frucht-
bare Beziehung, in: NZZ vom 24./25. Dezember
1994, S. 15.

Ch. Landert, Die sozialen und kulturellen
Leistungen der Evangelisch-reformierten Lan-
deskirche des Kantons Zürich. Im Auftrag des

Kirchenrats der Evangelisch-reformierten Lan-
deskirche des Kantons Zürich (Dübendorf
1995), und Ch. Landert u.a.. Die Leistungen
der römisch-katholischen Kirche im Kanton
Zürich. Im Auftrag der römisch-katholischen
Zentralkommission (Dübendorf 1995).

•" H. Geser, Sozialbilanzierung: eine neue
gesellschaftliche Legitimationsstrategie der
Kirchen?, in: A. Loretan (Hrsg.), aaO. (vgl.
Anm. 4) 145-155, zit. 152.

® Ebd. 154.
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nicht mehr wahrzunehmen vermögen, was
dann freilich nicht an den Augen der heu-

tigen Menschen, sondern am Erschei-
nungsbild der Kirchen liegen dürfte.

Die christlichen Kirchen wären also

gut beraten, wenn sie die Trennungs-
initiative zum Anlass einer öffentlichen
Bussfeier hinsichtlich ihrer faktischen Pri-
oritätenordnung und ihrer Praxis machen
würden. Im Sinne eines besonderen Trak-
tandums wären dabei die Kirchen zur Be-

antwortung der Frage berufen und ver-
pflichtet, ob sie sich weiterhin damit zu-
frieden geben wollen, allein als ge-
sellschaftliche Dienstleistungsbetriebe zu
funktionieren, die ihre spezifischen «Pro-
dukte» auf dem «Markt» der gesellschaft-
liehen Sinnangebote und der sozialen Hil-
fen abzusetzen versuchen, und zwar auch

um den Preis, sich die Stossrichtung und
inhaltliche Füllung der kirchlichen Sen-

dung allein von den gesellschaftlichen
Erwartungshaltungen vorgeben zu lassen

und damit auch zu beschneiden, statt sie

vom Evangelium selbst her zu identifi-
zieren und zu definieren, oder ob sie auf
die Überwindung gerade der gesellschaft-
liehen Beschränkung der Kirchen auf die

von der Gesellschaft definierten Sinngren-
zen des Moralischen und des Religiösen
hinarbeiten wollen. Dies ist freilich nur
möglich, wenn sie auch und gerade in der
gesellschaftlichen Randstellung von Chri-
stentum und Kirche eine elementare
Chance wahrnehmen, unter Rückgriff auf
die zentralen Gehalte des christlichen
Glaubens, die es zu tun haben mit der
genuin religiösen Würde des Menschen,
auch fundamentale Kritik an gefährlichen
gesellschaftlichen Selbstdeutungen zu üben
und auch in deutlichen Kontrast zu treten
zu den dominierenden Tendenzen und

Strömungen in der heutigen Gesellschaft.
Insofern wirft die Trennungsinitiative

die christlichen Kirchen auf sich selbst
zurück und darauf, wie sie sich selbst ver-
stehen. Darauf wäre in allererster Linie
eine Antwort zu erwarten, und zwar eine

möglichst glaubwürdige. Diese Chance zur
theologisch-ekklesiologischen Selbstver-
gewisserung sollte auf keinen Fall verpasst
werden. Damit ist keineswegs das Postulat
zu verknüpfen, die Kirchen sollten davon
absehen, um den Weiterbestand der
staatskirchenrechtlichen Struktur und
dementsprechend eines flexiblen und kri-
tischen, aber keinesfalls spannungslosen
Miteinanders von Staat und Kirche zu
kämpfen. Dies gilt freilich nur unter der
strikten Voraussetzung, dass diese Struk-
tur nicht weiterhin in offensichtlich chro-
nisch helvetischer Manier allein pragma-
tisch gehandhabt, sondern theologisch be-
wacht und reflektiert wird.

Dazu gehört vor allem, dass die Kir-
chen sich in neuer Weise darauf zurückbe-
sinnen, dass ihre Grundsendung darin be-

steht, als «trojanische Pferde» in der heuti-

gen Gesellschaft zu wirken, wobei diesmal
im Bauch dieses trojanischen Pferdes
nichts anders aufbewahrt ist als das

Gottesbewusstsein. Denn allein in derTra-
dierung und Revitalisierung dieses Got-
tesbewusstseins liegt die einzig tragfähige
Legitimation der christlichen Kirchen in
der heutigen gesellschaftlichen Lebens-
weit; und mit diesem entscheidenden
Massstab wäre auch die staatskirchliche
Struktur der christlichen Kirchen in der
Schweiz zu messen. Die Trennungsinitia-
tive zwingt die christlichen Kirchen des-

halb in heilsamer Weise zu einer zeit-
gemässen und aktualisierten Relecture
des Wortes Jesu: «Euch aber muss es zu-
erst um sein Reich und seine Gerechtig-
keit gehen; dann wird auch alles andere

dazugegeben» (Mt 6,33). Auch heute sind
Christen und Kirchen berufen und ver-
pflichtet, zuerst Gott und sein Reich zu
suchen. Dann wird ihnen alles andere da-

zugegeben werden - auch ihre soziale
Nützlichkeit und ihre gesellschaftliche Le-
gitimation. Denn beide sind nichts anderes

als Zugaben zu Gott und seinem Reich,
die in der Herzmitte der christlichen Kir-
chen zu stehen haben.

Diese evangelische Wegweisung gilt
auch und gerade im Kampf der Kirchen
gegen bedrohliche Stossrichtungen, die
mit der vorliegenden Trennungsinitiative
zweifellos gegeben sind. Die christlichen
Kirchen verdienen in der Tat die mit
der Initiative intendierte Abdrängung ins
Privatrecht nicht. Sie bleiben vielmehr
auf die öffentlich-rechtliche Anerkennung
durch den Staat angewiesen. Deshalb
kann die in die Zukunft weisende Devise
nicht Trennung, wohl aber weitere Ent-
flechtung von Kirche und Staat heissen.

Bei der Entwicklung von solchen Model-
len einer weiteren, und zwar friedlichen
und kooperativen Entflechtung ist in
erster Linie die kreative Phantasie der
christlichen Kirchen selbst gefragt, aber
auch entschieden gefordert.

Kurt Koc/z

t/nser Mhredfl/cto/' Kurt Koc/i ist ort/eut-
//c/ier Pro/essor /ür LzUfrgzewzj'sensc/ia/r und
Dogmafz'k un der r/zeo/og/sc/zen fizku/fät der
//oc/zsc/zw/e Luzer/i sowze d&szgraerter JRe/cZor

der f/oc/zsc/iu/e

Kommentar

Ut unum sint, dass sie eins sind - aber wie?

Karl Rahner schrieb in seinem Buch
«Das grosse Kirchenjahr» zu Lk 18,31-34:
«Wir dürfen nicht meinen, alles müsse ver-
standen sein - oder wollten wir nur das an-
nehmen, was wir begriffen haben? Das

Unbegreifliche muss uns ergreifen, denn

nur so sind wir offen für Gott den Unend-
liehen...»

Ja, Gott muss uns ergreifen! In dieser

urreligiösen Sehnsucht hat Papst Johannes
Paul II. seine neueste Enzyklika über das

«unumkehrbare» ökumenische Engage-
ment der katholischen Kirche geschrieben.
Die Spaltung widerspricht ganz offenbar
dem Willen Christi. Die Beziehungen der
Christen untereinander zielen auf das ge-
genseitige Sich-Kennenlernen, auf das ge-
meinsame Gebet, auf den Dialog und auf
die praktische Zusammenarbeit auf vielen
Ebenen ab. Der Weg der Ökumene führt
von der Bekehrung des Herzens zum
«Rhythmus der Liebe» (21). In Anlehnung
an Apg 15,28 sollen sich die Kirchen gegen-
seitig «keine weiteren Verpflichtungen über
die unverzichtbaren hinaus auferlegen» (78).

Spannung zwischen Dialog und Primat
Im päpstlichen Text nimmt das Stich-

wort «Dialog» einen zentralen Platz ein.
Seine Früchte sind die wiederentdeckte
Geschwisterlichkeit, die Solidarität im
Dienst an der Menschheit, die zunehmen-
de Übereinstimmung im Wort Gottes und
im Gottesdienst, das Wachsen der gegen-
seitigen Wertschätzung. Diese ökumeni-
sehen Schwingungen habe ich selber eines

Tages bei einem Ausflug ins Berner Ober-
land gespürt, als eine Katholikin einem
Feriengast - einer evangelischen Marien-
Schwester aus der Bundesrepublik - im
Gespräch die Frage stellte: «Verehren Sie

Maria, die Mutter des Herrn?» Ihre fein
unterscheidende, das Andenken Luthers
ehrende, wunderschöne Antwort: «Wir
lieben sie!»

Beim ökumenischen Dialog gilt es

natürlich auch, objektive Hindernisse
geschichtlicher, dogmatischer und recht-

* Dankbar gewidmet dem lieben Bruder in
Christus, Papst Johannes Paul II.
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licher Natur und ebenso subjektiv-psycho-
logische Schwierigkeiten hüben und drü-
ben auszuräumen. Das ernstzunehmend-
ste Hindernis ist die Art und Weise der
römischen Prima/sans/ibiing.

Ich war selber dabei, Ende der sechzi-

ger Jahre, als Paul VI. anlässlich des

ersten Besuches eines Papstes beim Welt-
kirchenrat in Genf - das Eis war damals
dank der spontanen «Vorarbeit» von Papa
Giovanni am Schmelzen - dem ver-
sammelten Gremium bekannte: «Nous
sommes Pierre», sich aber im gleichen
Atemzug bewusst war - sein von grossem
Schmerz gekennzeichnetes Antlitz verriet
es -, dass sein eigenes, geschichtlich ge-
wordenes Amt (sosehr er es als ein
Dienstamt verstand) das J/aMpf/z/ndern/s
auf dem Weg zur Einheit aller Christen
darstellte.

Auch Papst Johannes Paul II. gibt sich

in seiner Enzyklika klar Rechenschaft,
hierin eine besondere Verantwortung zu

tragen. Indem er die ökumenische Sehn-
sucht der meisten Kirchen feststellt, ver-
nimmt er mit wachem Sinn die an ihn ge-
richtete Bitte, «eine Form der PrzmufMtw-
Übung zu //«den, die zwar keineswegs an/
das Weseni/ic/ze i/zrer Sendung verzic/ziei,
sic/z aber einer nezzen Sünaf/on ö/fhet»
(95).

Kurzum: Form der Primatsausübung;
Dialog; sich gegenseitig keine Verpflich-
tungen auferlegen, auf die von der Lehre
Jesu Christi her verzichtet werden kann.
Bei diesen Stichworten möchte ich hier
kurz anknüpfen. Und eigentlich geht es ja
um ein einziges Stichwort: um den echten,
geschwisterlichen Dialog in der Wahr-
heitssuche und in der Liebe.

Gradmesser seitens der
nicht-römischen Christenheit
Unsere Schwestern und Brüder in

West und Ost: die aus der Reformation
hervorgegangenen Kirchen, die christka-
tholische Kirche, die im gemeinsamen
ersten Jahrtausend trotz vieler Schwierig-
keiten dem Christusglauben treu geblie-
benen altorientalischen und orthodoxen
Kirchen, sie alle haben das hier skizzierte
Dokument recht gut aufgenommen. Eines
möchte ich jedoch, vor allem im Blick auf
die nähere Zukunft, aus meiner im Westen
und ein wenig auch im Osten gesammel-
ten bescheidenen Erfahrung (person-
licher, familiärer und beruflicher Natur)
heraus hervorheben: Gradmesser der
Glaubwürdigkeit und Echtheit der öku-
menischen Sehnsucht der römisch-katho-
lischen Kirche wird für die nicht-römische
Christenheit die Art und Weise sein, wie
der jeweilige Bischof von Rom den Primat
gegenüber den «Schäfchen» der e/genen

Kirche wahrnimmt, wie er sie (zusammen
mit allen Bischöfen) weidet, wie er ihnen
mit dem Hirtenstab des nur dienenden
und des immer einenden Petrusamtes im
Glauben und in der Liebe vorangeht, dem
Reich Gottes entgegen.

Mit anderen Worten: die Form der Pri-
matsausübung und die Dialogbereitschaft
werden von den anderen Kirchen abgele-
sen - ja buchstäblich «abgelesen» - von
der Kunst des Apostolischen Stuhles, mit
den eigenen Orts/c/rcben umzugehen. Der
ökumenische Dialog wird also erst dann
und nur in dem Masse «funktionieren»,
wenn und wie der m«erkz>c/z/zc/ze D/a/og
vom oben und vom nn/en ernstgenommen
w/rd. Diese These liegt übrigens ganz auf
der Linie von Papst Paul VI., der in seiner
vielleicht besten Enzyklika den Dialog in
den drei bekannten konzentrischen Krei-
sen wärmstens empfahl: in der eigenen
Kirche (Voraussetzung jedes weiteren
Dialogs), mit den anderen christlichen
Kirchen, mit der Welt.

Innerkirchlicher und ökumenischer
Prüfstein der künftigen Primats-
ausübung: Bischofsernennungen
und Priesterzölibat
Ganz konkret: die Einheit der Chri-

stenheit wird wohl dann in greifbare Nähe
rücken, wenn wir in unserer eigenen Kir-
che jene pastora/en Neuerungen ezM/ü/zren

werden, die bei aller Treue zum Evange-
lium und zur Tradition die Zeichen der
Zeit verstanden haben. Diesen notwendi-

gen Neuerungen sind nicht nur, aber
vor allem zwei Sachfragen zuzuordnen:
1. ein besseres und noch effizienteres
Verfahren bei den Bischofsernennungen;
2. eine kluge, abgewogene Lösung des

priesterlichen Zölibatsproblems. Anders
ausgedrückt: 5o/aMge unsere Orfskz'rc/zen

in z'/zren vorgetragenen Wûnsc/zen nac/z

a) dem Vo/he Gottes w/rk//c/z nahen

Bzschö/en und b) nach sowo/z/ ehe/osen a/s

auch verheirateten Priestern vonz Aposto/z-
sehen Stüh/ nicht ernster genommen wer-
den, wird sich die Mehrheit der nicht-römi-
sehen Kirchen aw/ Distanz ha/fen und der
Dialogbereitschaft des Bischofs von Rom
eher kühl, ja skeptisch gegenübertreten.

Bezüglich der Pischo/sernennttngen
scheint es mir im besonderen, canon 377
des Kirchlichen Gesetzbuches der West-
kirche, der bekanntlich das Ver/ahren bei
der Neubesetzung eines Bischofsstuhles
regelt, müsste auf jeden Fall so modifiziert
werden, dass die Ortskirchen ein ver-
mehrtes und echtes Mitspracherecht be-
kommen und dass der Apostolische Stuhl
an deren Vorschläge kirchenrechtlich
wirklich gebunden ist. Damit würden sich

auch gewisse staatskirchenrechtliche Ab-

Sicherungen josephinistischer Prägung,
wie sie in einigen Bistümern konkordatär
verankert sind, samt ihren Tücken von
selbst erübrigen! Der kircheninterne und
ökumenische Widerhall von kirchenrecht-
lieh breiter abgestützten Bischofsernen-

nungen wird ohne jeden Zweifel sehr

positiv sein.

Zum ebenfalls wichtigen Punkt der vz'ri

probat/: die Zeit wird bestimmt nicht mehr
lange auf sich warten lassen, bis die Zulas-
sungsbedingungen zum Priestertum in der
römisch-katholischen Westkirche «fz/feren-

z/er/er geregelt werden, ganz ähnlich, wie
es schon für die Diakone geschehen ist

(vgl. Lumen gentium 29). Neben der ehe-
losen Priesterschaft wird es bewährte ver-
heiratete Männer geben, die zu Priestern
geweiht werden. Die Zeit zu diesem seit

mindestens zwei Jahrzehnten fälligen
Schritt - und ich füge bei: zu diesem abge-

wogenen und mutigen Schritt - drängt
wahrhaftig. Jedes Kind weiss heute, dass

viele Gemeinden sich mit Wortgottes-
diensten begnügen müssen und nur noch
relativ selten mit einem ordinierten Prie-
ster Eucharistie feiern können. Die Lage
wird sich in der nahen Zukunft noch mehr
zuspitzen; der Priestermangel wird in
vielen Ländern immer bedrängender sein.

Die Verantwortung des Apostolischen
Stuhles, aus dieser Situation nicht oder
nicht rechtzeitig die Konsequenzen zu
ziehen, wäre vor Gott und den Menschen
enorm.

Die Gemeinden haben kraft göttlichen
Rechtes einen sakrosankten Anspruch auf
die Eucharistiefeier, auf das Liebesmahl,
das Christus vor seinem Leiden für die
Seinen gefeiert hat. Göttliches Recht
bricht menschliches Recht. Kurt Koch hat
kürzlich in einem hervorragenden ganz-
seitigen, von der NZZ angeforderten Arti-
kel (NZZ, 17./18. Juni 1995) das ganze
Zölibatsproblem geschichtlich und theolo-
gisch beleuchtet und darauf hingewiesen,
dass die Einführung der «viri probati», in
Anwendung des Axioms «Salus animarum

suprema lex esto», unumgänglich ist; ihre
Verweigerung würde laut dem von ihm
zitierten Bischof Kamphaus von Limburg
von der Kirche einen zu hohen Preis for-
dern; der Bischof stellt sogar die sorgen-
volle Frage, ob dieser Preis nicht schon

«zu hoch» sei. Koch redet jedoch mit
guten Argumenten auch dem Fortbe-
stehen einer ehelosen Priesterschaft das

Wort. So schreibt er abschliessend einen
Satz, den ich gerne zum meinen mache:
«Dieses Postulat (der viri probati) erweist
sich freilich nur als echt und glaubwürdig,
wenn es zusammengeht mit einer hohen
Wertschätzung des Zölibats und der enga-
gierten Sorge um die Weiterexistenz von
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ehelosen Priestern in der katholischen
Kirche.» Der Apostolische Stuhl wird,
stelle ich mir vor, diesen weisen Satz voll
und ganz unterschreiben!

Zweifellos wird die baldige Ermög-
lichung der Priesterweihe an erprobte ver-
heiratete Männer bei allen Christinnen
und Christen jedwelcher Konfession als

ein beherzter Schritt gewertet werden und
unserem gemeinsamen Sehnen nach der

von Christus gewollten Einheit ganz neue,
reale, sehr menschliche, ja geschwister-
liehe Impulse verleihen. Der Primat des

Bischofs von Rom wird nach einer solchen

Neuerung - namentlich wenn sie verbun-
den ist mit einer vernünftigen Revision
des Besetzungsverfahrens von Bischofs-
Stühlen - von vielen Christgläubigen nicht
mehr als ein unüberwindliches Hindernis
empfunden werden, wie es leider heute
noch weitgehend der Fall ist. Auch die
Frauenwelt - seit jeher der grosse religiöse
Hoffnungsträger - wird sich wieder ver-
mehrt von der sachte zur Einheit zurück-
findenen Christenheit angesprochen und
verstanden fühlen.

Wahrhaftig, das Unbegreifliche, besser
«der t/«/tegre//Z/cbe» bîuss ««5 ergre//en/
Und einmal ergriffen, wagen wir Ja zu

sagen zum seligen «Rhythmus der Liebe».
Adr/an Me//e

Adn'an Me;7e, Dr. /«r. z'zzr. czm., Priester der
Dzözese Dose/, wer tväbread /abrzebnten im 7n-

nen- nnd Anssend/enri des Pöpsrf/cben Stetes-
sebreteritees terfg

«Vermittlung als Auftrag»

Das Hans Urs von Balthasar-Symposi-
on 1995 findet zu seinem 90. Geburtstag
statt und will deshalb unter dem Thema
«Vermittlung als Auftrag» sein Wirken
und seine Wirkung unter verschiedenen

Aspekten veranschaulichen.
Das Symposion findet statt vom Mitt-

woch, 27. September, bis Freitag, 29. Sep-

tember, im Gebäude Miséricorde der Uni-
versität Freiburg.

Die Vorträge sind öffentlich und kön-
nen ohne Voranmeldung auch einzeln be-
sucht werden.

Mittwoch, 20.45 Uhr: Vermittlung als

Auftrag (Prof. Alois M. Haas).
Donnerstag, 9.00 Uhr: Verantwortung

in Staat und Gesellschaft (Dr. Walter
Gut), 11.00 Uhr: Theater theologisch (Dr.

Herbert Meier), 16.00 Uhr: Ressource-
ment de la vie spirituelle aujourd'hui sous
la conduite d'Adrienne von Speyr et de

Hans Urs von Balthasar (P. Jacques Ser-
vais SJ).

Freitag, 9.30 Uhr: Le message de la

théologie de Hans Urs von Balthasar à la

théologie moderne (P. Marc Ouellet SSP),
11.00 Uhr: Der Auftrag des Christen in
der heutigen Welt (Weihbischof Peter
Henrici).

Die Anmeldung für die ganze Tagung
und die Unterkunft ist zu richten an:
Dr. Andreas Henrici, Postfach 526, 8024

Zürich, Telefon 01-2516655, Fax 01-
252 59 84.

M/fgete/ft

1KB -Jahrestagung

Die IKB-Jahrestagung findet am
27./28. Oktober 1995 (Freitag, 10 Uhr, bis

Samstag, 14 Uhr) im SJBZ Einsiedeln zum
Thema «Das Fvangeb'um in Gememscba/f
/eben» statt.

Wir werden uns mit Fragen auseinan-
dersetzen, die das Leben in Orden und
religiösen Gemeinschaften betreffen, zum
Beispiel:

- Ein Blick in die Geschichte und Ge-

genwart des Ordenslebens. Wertewandel
im Ordensleben (Sr. Zoe Maria Aenring,
Zürich; P. Franz Mü//er, Zürich).

- Ein Ausblick in die Zukunft des

Ordenslebens (Prof. Dr. .Barbara Ha/iens-
/eben, Freiburg).

Vorbereitet wurde die Tagung mit ver-
schiedenen Vertreterinnen und Vertretern
der Ordensvereinigungen. Sie werden sich

zum Gespräch in Kleingruppen zur Verfü-
gung stellen. Gesprächsthemen sind zum
Beispiel:

- Wertewandel im Ordensleben,

- neue Lebensformen, Lebens- und
Glaubensgemeinschaften,

- Ordensleben für junge Menschen,

- Akzente der Ausbildung, der Hin-
führung zum Ordensleben heute.

Eingeladen sind Mitglieder des 1KB-
Vereins; Mitglieder der Bistums- und Re-
gionalgruppen; Vertreterinnen und Ver-
treter aus Orden und Gemeinschaften und
a//e, die s/cb angesprochen /üb/en, die
Sorge um kirchliche Berufe mitzutragen.

An/rage« and Anme/dangen sind zu
richten an: Arbeitsstelle Kirchliche Beru-
fe, Hofackerstrasse 19, 8032 Zürich, Tele-
fon 01-38188 87.

IKB-Arbeitsstelle:
Oswa/d Kn'enbäb/

Amtlicher Te

Alle Bistümer

Aufruf der Schweizer Bischöfe
zur Bettagskollekte 1995

für die Inländische Mission
In vielen Diaspora-Pfarreien und Berg-

gemeinden unseres Landes ist die Seel-

sorge nach wie vor auf die solidarische

Unterstützung durch die katholischen
Mitchristen der Schweiz und des Fürsten-
turns Liechtenstein angewiesen. Seit über
130 Jahren gewährleistet die Inländische
Mission im Auftrag der Schweizer Bi-
schofskonferenz die koordinierte Durch-
führung dieses freiwilligen nationalen
Finanzausgleichs, der nötig ist, weil die
Kirche nicht in allen Kantonen über die
notwendigen Geldmittel verfügt und die
Wirtschaftskraft der einzelnen Gegenden
unseres Landes sehr unterschiedlich ist.
Ausserdem unterstützt die Inländische
Mission alte und kranke Seelsorger, deren
Rente unter dem Existenzminimum liegt,
so dass sie auf finanzielle Hilfe von aussen

angewiesen sind.
Die Mittel für ihre wichtige Arbeit er-

hält die Inländische Mission durch die tra-
ditionelle Bettagskollekte, die in diesem
Jahr am 16./17. September aufgenommen
wird. Wir Schweizer Bischöfe unterstützen
diese Kollekte aus voller Überzeugung
und empfehlen sie der grosszügigen Spen-
debereitschaft aller katholischen Gläubi-
gen in der Schweiz und im Fürstentum
Liechtenstein.

Freiburg, im August 1995

Die Schweizer B/schö/e

Bistümer der deutsch-
sprachigen Schweiz

Eugen Drewermann:
Rebell oder Prophet?
An der nächsten Dulliker Tagung für

Theologie und Seelsorge, am Montag, dem
25. Obtober 7995, 9.30 bis 16.30 Uhr, legt
Prof. Dr. Anton Bucher (Salzburg) die

Grundlagen von Eugen Drewermann dar.
Er beleuchtet seine Auslegung biblischer
Texte und setzt sich kritisch mit seiner psy-
chologischen Theologie auseinander.

Alle interessierten Seelsorger und
Seelsorgerinnen, Priester und Laien, sind
freundlich eingeladen.

Auskunft und Anmeldung im Fran-
ziskushaus, 4657 Dulliken, Telefon 062 -

35 20 27. Weihbischof Martin Göchter
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Bistum Basel

Solothurner Entdeckungsnacht 1995

Zu einer «anderen Entdeckungsnacht»
luden am 19./20. August Weihbischof
Martin Gächter und Jugendarbeiter und
-arbeiterinnen der Region nach Solothurn
ein.

In früheren Entdeckungsnächten wur-
den vor allem Klöster und engagierte
Christen in der Welt entdeckt. Diese
«andere Entdeckungsnacht» wandte sich
den Menschen und Christen in der Grau-
samkeit des KZ von Auschwitz zu.

Die Baslerin Inge Hugenschmidt Thür-
kauf stellte in der Uraufführung ihres
Ein-Frau-Schauspiels auf packende Weise
Erf/fb Stet« vor, die als Jüdin, Atheistin
und Feministin zum christlichen Glauben
fand und als Schwester in den Karmel von
Köln eintrat. Im KZ von Auschwitz blieb
sie dem jüdischen Volk nahe und tröstete
viele mit ihrer anteilnehmenden Liebe
und Hoffnung bis zu ihrem Märtyrertod.

Der hl. Majrim/ban Ko/be wurde als

vielseitiger Franziskaner vorgestellt, der
seine grossen Begabungen auch in der
Mission in Japan einsetzte. Dieser für
seinen Orden und die Kirche so wichtige
Pater Maximilian erklärte sich im KZ
Auschwitz überraschend bereit, an Stelle
eines jungen Familienvaters im Hunger-
bunker zu sterben. Kolbes damaliger
Sekretär, Br. Hieronymus, kam eigens zur
Entdeckungsnacht nach Solothurn und
schilderte lebhaft diesen Heiligen, der sich
ebenso durch seine Natürlichkeit und
Weltkenntnis auszeichnete wie durch
seine Bereitschaft, wie Christus zu ster-
ben, um andern das Leben zu schenken.

Im Abschluss-Gottesdienst drückten
viele Jugendliche ihre Bewunderung für
diese tapferen Christen aus, die im Dunkel
des KZ die Liebe und das Licht Christi
aufleuchten Hessen.

Teilgenommen haben über 80 Jugend-
liehe und Begleiter aus der ganzen
Schweiz und aus dem Ausland. Diese
schöne Teilnahme übertraf die Erwartun-
gen der Organisatoren, die sich bewusst

waren, wie anspruchsvoll das Thema
dieser Nacht war.

Offenbar sollten solche anspruchsvolle
Herausforderungen in der Jugendseel-

sorge nicht gescheut werden.
Weihbischof Marri« Gac/rier

Stellenausschreibung
Die vakante Pfarrstelle von EgeHcin-

gen (SO) im Seelsorgeverband Egerkin-
gen-Fulenbach-Härkingen wird auf Früh-

ling 1996 für einen Pfarrer zur Wiederbe-
Setzung ausgeschrieben.

Die vakante Pfarrstelle von Kesten/zofe

(SO) im Seelsorgeverband Kestenholz-
Oensingen-Wolfwil wird auf Februar 1996

für einen Gemeindeleiter/eine Gemeinde-
leiterin zur Wiederbesetzung ausgeschrie-
ben.

Interessenten melden sich bis zum
26. September 1995 beim diözesanen Per-
sonalamt, Baselstrasse 58, 4501 Solothurn.

Im Herrn verschieden
Werner Pbommen, emer/fterfer P/arrer,
Wo/b«se«
In Wolhusen starb am 28. August 1995

der emeritierte Pfarrer Werner Thommen.
Er wurde am 29. Juni 1923 in Stein (AG)
geboren und am 29. Juni 1948 zum Priester
geweiht. Nach seinem Wirken als Vikar in
der Pfarrei St. Maria, Luzern (1948-1958),
war er Pfarrer in Sarmenstorf (1958-1973)
und in Wolhusen (1973-1994). 1979-1988
leitete er als Dekan das Kapitel Entle-
buch. Auch als emeritierter Pfarrer blieb
er in Wolhusen, wo sich auch sein Grab
befindet.

Bistum Chur

Ausschreibungen
Die Pfarreien P/v/o (GR), Zaric/z-

Sf. P/zeresza und Ester sind vakant gewor-
den. Sie werden deshalb zur Wiederbeset-

zung ausgeschrieben. Interessenten mö-

gen sich melden bis zum 2& September
7995 beim Bischofsrat des Bistums Chur,
Hof 19,7000 Chur.

Priesterexerzitien
Zu den seit Jahren von unserem Ordi-

nariat ausgeschriebenen Exerzitien laden
wir alle interessierten Priester freundlich
ein. Die Exerzitien finden vom Montag, 2.

Oktober 1995, abends 18.00 Uhr (Beginn
mit der Vesper), bis Freitag, 6. Oktober
1995, nach dem Mittagessen, im Bildungs-
Zentrum Neu-Schönstatt in Quarten statt.
Sie stehen unter der geistlichen Leitung
von Herrn Rektor Hermann Gebert aus
Simmern in Deutschland. Thema des Ex-
erzitien-Kurses: «... auf den Spuren des

gläubigen Abraham.» Anmeldungen bitte
bis spätes fe/zs 74 Page vor Tcäzrsbegz'zzrz an:

Bildungszentrum Neu-Schönstatt, z.Hd.
Sr. Sabina Ritz, 8883 Quarten (SG), Tele-
fon 081-7381644.

7Jzsc/zö/7zc/zes OrdzVizzrz'af C/zzzr

Fortbildung
Tanz - Gebärde - Gebet
Grzznäbzzrs z>z 2 Pez7e« /«r /cz'rc/z/zc/z

/zzteresszerte ««<7 Engagierte
Permi«: 8.-11. Januar (1. Teil) und 15.-18.

Juli 1996.

Ort: Mattli.
Karsz/e/e and -zn/za/te: Die Sehnsucht heuti-

ger Menschen nach ganzheitlichem Beten und
Feiern findet in einfachen, meditativen Kreis-
tanzen einen harmonischen Ausdruck. Von der
Freude am Mittanzen soll nun der Schritt zum
Anleiten sorgfältig vorbereitet und eingeübt
werden.

Lez'tzzng: Brigitta Biberstein-Zeindler, Rita
Kaelin-Rota, Elisabeth Müggler Dürmüller.

Azzsbzzzz/f (Detaz/progranzm) and Anme/-
dang: Antoniushaus Mattli, Morschach, Telefon
043-312226.
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ORBIS-REISEN
(Geschäftsstelle: Reise-Meile AG)

Neugasse 40 CH-9001 St. Gallen
Tel. 071-22 21 33 Fax 071-22 23 24

Reise- und Feriengenossenschaft
der Christlichen Sozialbewegung

l/l/arum m/f OZ?ß/S-/?E/SEA/ ins He/7/ge Land?
Weil wir auf folgende Inhalte besonderen Wert legen - und Sie als unseren Auftraggeber auch entspre-
chend orientieren/motivieren:

So/itfar/fäf m/f den C/irisfen in Pa/äsf/na
Der bekannte Befreiungstheologe, Pfr. Dr. Mitri Raheb von Betlehem, erklärte anlässlich eines Studien-
seminares von Theologen: E/'n /con/crefes Ze/cben g/aubwürd/ger So/Zofar/fäf /sf be/ der Durchführung von
ffe/sen /ns He/V/ge /.and d/'e /conseguenfe und ye bä/ff/'ge Benützung der /'srae//'scben und der pa/äsb'nen-
s/'scben /nfrasfruAtur. A//es andere /'sf ung/aubwürd/ges L/ppenbe/rennfn/s.
Aus diesem Grunde empfiehlt die Koordinationsstelle OeME der ev.-reformierten Kirchen Bern/Jura in
ihrem Merkblatt für Reisen ins Heilige Land: Während /bres Aufenfba/fes so//fen S/eye zur Hä/ffe derZe/'f
/'n /srae/ bzw. /'n Pa/äsf/'na (besetzte Geb/'efej wohnen.

Unsere Partner im Heiligen Land sind seit 30 Jahren christlich/palästinensische Organisationen
(Reiseveranstalter, Busse, Hotels, Reiseleiter).

Begegnungen m/f c/en /Wensclien
Der Erzbischof Lutfi Laham in Jerusalem betont immer wieder, wie wichtig es sei, den Kontakt mit den
Christen im Lande zu suchen, denn gerade diese Menschen leben unter besonders schwierigen Umstän-
den, die Zahl der Auswanderer sei sehr hoch.

Wir bringen Sie auch mit den «lebenden Steinen» des Landes in Verbindung, mit jüdischen,
christlichen und muslimischen Menschen, die in Israel/Palästina am Frieden arbeiten. Solche
Begegnungen zählen zu den Höhepunkten einer Reise ins Heilige Land, sollten aber den Bedürf-
nissen und der Zusammensetzung der Reisegruppe angepasst werden. Wir haben dafür eine
grosse Erfahrung.

E/nfü/i/same Programmgesfa/fung
Mit irgend einer Touristengruppe kann man eine Rundfahrt von Eilat bis Galiläa und zurück bequem in
sieben Tagen «abfahren» und dann meinen, «alles» gesehen zu haben. Es frustriert uns oft, wenn wir
Programme für Pfarreireisen sehen, die zwischen Sinai und Golan so ziemlich jeden Winkel besichtigen,
dem Besuch von Jerusalem (Altstadt, Ölberg, Tempelplatz, Via Dolorosa) und Bethlehem aber nur ein
Minimum an Zeit einräumen.

Wir betrachten es als unsere wesentliche Aufgabe, mit Ihnen zusammen ein Programm zu ge-
stalten, das nicht einfach auf Touristen zugeschnitten ist, sondern in erster Linie die Bedürfnisse
und Anforderungen einer religiös motivierten Gruppe berücksichtigt - und auch in dieser Bezie-
hung können Sie sich auf unsere 30jährige Erfahrung abstützen.

P/anen S/e eine Pfarre/re/se ins He///ge Land?
Verlangen Sie unsere ausführliche Dokumentation.
Wir möchten Sie davon überzeugen, dass ORBIS-REISEN für Sie ein vertrauenswürdiger und kompeten-
ter Partner bei der Vorbereitung und Durchführung Ihres Projektes ist.

Bis bald und mit herzlichen Grüssen ORBIS-REISEN ST. GALLEN
Geschäftsleitung: Fredy Christ

PS: Finden Sie nicht auch, dass es neben den finanziellen auch noch andere wichtige Kriterien
bei der Wahl Ihres Partners gibt?

REISEGARANTIE Pauschalreisen mit dem Sicherheits-Plus
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Lourdes
Kirchlich anerkannte Flugwallfahrten

Jedes Jahr pilgern gegen 5 Millionen Menschen nach Lourdes.

Menschen aus allen Ländern und Kontinenten, Gesunde und Kranke.
Erstaunlich ist die grosse Beteiligung von Jugendlichen.

In Lourdes bekommt der Mensch Orientierung, neuen Halt, Trost,

Gottvertrauen. Wallfahren ist wieder modern.

Seit 25 Jahren betreuen die Redemptoristen-Patres unsere Pilger.

Vollpension im Hotel «Du Gave»

Flüge mit BALAIR (SWISSAIR-Tochter) ab Zürich
Gratis-Bahnfahrt zum Flughafen und zurück

Mo+Do, zwischen 24. April und 2. Oktober
alles inbegriffen, 5 Tage nur Fr. 950.-
4 Tage nur Fr. 875.- im Doppelzimmer

Jahrzehntelange Erfahrung steht hinter unseren Reisen nach

Rom, Assisi, Fatima, Santiago (Jakobsweg),
Griechenland, Heiliges Land

Dieses Jahr organisieren wir wieder für eine Vielzahl von Pfarreien
und Institutionen Pilgerreisen.

Wir senden Ihnen gerne die ausführlichen Programme.

Orbis-Reisen
Neugasse 40, 9001 St. Gallen, Telefon 071-22 21 33

Reise- und Feriengenossenschaft
der Christlichen Sozialbewegung

Pfarrei St. Johannes, Mellingen (AG)

Wir suchen für unsere Pfarrei nach Vereinbarung
eine Mitarbeiterin/einen Mitarbeiter als

Katechetin / Katecheten

im Vollamt oder allenfalls in einem 70-80-%-Pen-
sum.

Ihre Aufgaben sind:
- Jugendarbeit
- Vorbereiten und Mitgestalten von Gottesdien-

sten
- Religionsunterricht Mittel- und Oberstufe
- Mitarbeit bei der Firmvor- und -nachbereitung
- Erwachsenenbildung
- weitere, den Fähigkeiten entsprechende Aufga-

ben.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Herr Pfar-
rer Jacques Keller, Telefon 056 - 91 19 00. Ihre Be-
Werbung mit den üblichen Unterlagen senden
Sie bitte an die Kath. Kirchenpflege Mellingen,
Präsident Leo Peterhans, Herrenrebenweg 13,
5507 Mellingen

Der Seelsorgeverband Oensingen-Kestenholz-
Wolfwil
sucht eine(n)

Gemeindeleiter/-in
für die Pfarrei Kestenholz
Katechet/-in
für die Pfarrei Oensingen

Die Kath. Kirchgemeinden Oensingen und Kestenholz
sind seit 1989 in einem Seelsorgeverband zusammen-
geschlossen. Seit diesem Sommer wurde der Verband
mit der Pfarrei Wolfwil erweitert.
Nach dem altersbedingten Rücktritt des Pfarrers von
Kestenholz suchen wir möglichst rasch eine(n) Ge-
meindeleiter(in) für die Verbandspfarrei Kestenholz.

Voraussetzungen:
abgeschlossenes Theologiestudium (Diakon oder
Pastoralassistent(in)
Teamfähigkeit, Selbständigkeit sowie engagierte
Mitarbeit im Seelsorgeverband
Wohnsitznahme im Pfarrhaus Kestenholz

Gleichzeitig wird - vor allem für die Pfarrei Oensingen
- ein(e) Katechet/-in gesucht.

Aufgabenbereich:
Religionsunterricht auf der Oberstufe (Kreisschule
Oensingen-Kestenholz)
Ministrantenbetreuung
Jugendarbeit in der Gemeinde in Zusammenarbeit
mit regionaler Stelle
Schüler- und Jugendgottesdienste sowie Mitarbeit
bei liturgischen Feiern

Voraussetzungen:
Ausbildung als hauptamtl. Katechet/-in
engagierte Mitarbeit im Seelsorge-Team des Seel-
sorgeverbandes

Kestenholz ist eine Gemeinde mit rund 1100 Katholi-
ken und liegt nur drei Autominuten von Oensingen
entfernt. Die Pfarrkirche St. Urs und Viktor wird
1995/96 im Innern renoviert.
Oensingen ist eine Pfarrei im Kanton Solothurn mit
rund 2300 Katholiken. Die Kirche St. Georg wurde in
den Jahren 1991 und 1993 einer Innen- und Aussenre-
novation unterzogen, wobei auch eine neue Orgel in-
stalliert wurde.
Unser Seelsorgeverband im Gäu wird zurzeit von ei-
nem Pfarrer und einem Diakon betreut, bis Ende Jahr
hilft auch der scheidende Pfarrer von Kestenholz als
Administrator noch mit.
Es würde uns freuen, mit Ihnen eines dieser Ämter
spätestens auf das neue Schuljahr 1996/97 oder nach
Vereinbarung (auch früher) neu zu besetzen und die
Zukunft zusammen in Angriff nehmen zu können.

Auf Ihre schriftliche Bewerbung, die bis spätestens
Ende Oktober 1995 mit allen notwendigen Unterlagen
bei einer der nachfolgenden Kontaktadressen eintref-
fen sollte, freuen sich:

Frau Ursula Meise, Schlossstrasse 50,
4702 Oensingen
Kirchgemeindepräsidentin von Oensingen
(Telefon P: 062 -76 1671; G: 064-27 12 51)
Herr Hugo von Arb, Feldstrasse 342,
4703 Kestenholz
Kirchgemeindepräsident von Kestenholz
(Telefon P: 062-63 19 26; G: 062-71 27 27)
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Römisch-katholische Kirchgemeinde
St. Johannes, Geroldswil
(umfassend die politischen Gemeinden Weiningen,
Geroldswil und Oetwil a.d.L.)

Wir sind eine junge Pfarrei im Limmattal mit zirka
3800 Katholiken. Am Anfang des Jahres ist unser
Pfarrer ganz unerwartet gestorben. Nun sucht un-
sere Pfarrei sobald wie möglich einen

Seelsorger

Es erwartet sie ein eingespieltes Team mit Pastoral-
assistentin, Katechetinnen, Pfarreisekretärin, Sakri-
stan.
In unserem Seelsorger suchen wir eine engagierte
Persönlichkeit, die die Zusammenarbeit mit andern
schätzt, offen ist für Neues.
Unsere Kirche und das Pfarrhaus sind integriert
in ein modernes Dorfzentrum. Der Nachbarschaft
zum reformierten Kirchenzentrum entspricht ein
ökumenisch offenes Klima.

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, melden Sie
sich beim Präsidenten der Kirchenpflege, Paul F.

Laube, Rebbergstrasse 20, 8954 Geroldswil, Telefon
01-748 21 84

Zur Betreuung der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern im Bereich
Religion ist an der Universität Bern (Evangelisch-theologischen Fakultät)
auf den 15.3.1996 die Stelle

einer Lektorin/eines Lektors
(Anstellungsgrad bis 75%)

neu zu besetzen.

Das Aufgabengebiet umfasst:

- die selbständige Organisation, Durchführung und Evaluation von
fachdidaktisch orientierten Lehrveranstaltungen und Praktika für
künftige Religionslehrer und -lehrerinnen der Sekundarstufe I und II

- die Konzeption und Koordination der Ausbildungsteile
- die Verantwortung für die Durchführung von Prüfungen
- die Vertretung der Anliegen des Fachs Religion in den Lehrer- und

Lehrerinnenbiidungsstätten
- die Beratung und Begleitung der Lehramtskandidatinnen und -kandi-

daten mit Fach Religion

Wir erwarten ein abgeschlossenes Theologiestudium (mit Vorteil im
Lehramt), Promotion und/oder ausgewiesene Weiterbildung im Fach-
bereich, Berufserfahrung im schulischen Religionsunterricht, Praxis im
Umgang mit Schulen und Behörden und die Bereitschaft, der Religions-
lehrer- und -lehrerinnenausbildung an der Universität sowie dem Reli-
gionsunterricht an den Schulen Geltung zu verschaffen.
Wir bieten fortschrittliche Arbeitsbedingungen in kollegialer Arbeits-
atmosphère, abwechslungsreiche Tätigkeiten, einen modernen Arbeits-
platz und eine Besoldung nach kantonalen Richtlinien.
Die Universität Bern strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in
akademischen Führungspositionen an und fordert deshalb qualifizierte
Religionspädagoginnen nachdrücklich auf, sich zu bewerben.

Bewerbungen bis zum 15. Oktober 1995 mit den üblichen Unterlagen an:
Dekanat der Evangelisch-theologischen Fakultät, Gesellschaftsstrasse 25,
3012 Bern.
Telefonische Auskunft: Prof. Dr. Ch. Morgenthaler, Lindenweg 4, 3074
Muri, Telefon 031-951 30 84

Partner der Kirchen

Der neue Steffens-
Schallstrahler für Sprache
und Musik ist da.
Steffens Technologie bringt Schwung in Ihren
Gemeinde- oder Pfarrsaal.

Der neue Steffens-Schallstrahler für Sprache und
Musik ist eine Klasse für sich: Hoher Schalldruck
bei Musik und große Brillianz bei Sprache. Verbes-
sern Sie Ihre Anlage nur durch Auswechseln der
Lautsprecher.

Testen Sie kostenlos und unverbindlich in
Ihrem Saal unsere neuen Geräte.

Senden Sie uns den Coupon oder rufen Sie an.

Elegante
Trapezform
H : 700
B: 200/150
T : 200
in weiß
und schwarz

Bitte beraten Sie uns kostenlos
Wir möchten Ihre Neuentwicklungen ausprobieren
Wir planen den Neubau/Verbesserung einer Anlage
Wir suchen eine kleine, tragbare Anlage

Name/Stempel

Straße

o
o
o
o

Ort.

Telefon.

Telecode AG., Industriestrasse 1 b
CH - 6300 Zug Telefon 042/2212 51 Fax 042/2212 65 S
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Rauchfreie

Opferlichte
in roten, farblosen oder bernsteinfarbenen Be-
ehern können Sie jederzeit ab Lager beziehen.
Unsere Becher sind aus einem garantiert um-
weltfreundlichen, glasklaren Material hergestellt
und können mehrmals nachgefüllt werden.

Verlangen Sie bitte Muster und Offerte!

G AG
KERZENFABRIK SURSEE
621 0 Sursee Telefon 045 - 21 10 38

Pfarrer

(in den Sechzigern) würde gerne
noch ein paar Jahre übers AHV-
Alter hinaus in einer (mittel-
grossen, kleineren) aufgeschlos-
senen, wirklich akf/Ven Pfarre/'

tätig sein (ab zirka Frühjahr 96),
sofern das Umfeld auch stimmt
(SZ, NW, LU, ZG, AG, SO).

Zuschriften unter Chiffre 1717,
Schweiz. Kirchenzeitung, Post-
fach 4141, 6002 Luzern

Die drei
katholischen
Jugendzeitschriften
Arbeitsgemeinschaft
der Katholischen Kinder-
und Jugendpresse
(AKJP)
Postfach
6000 Luzern 5

Wandteppich zu verschenken
Infolge Abänderung des Innenraumes der Fastenopferkirche
von Volketswil (ZH) verschenken wir von uns in Handarbeit
hergestellten Wandteppich (5,8 auf 4 Meter) mit dem Sujet
«Die vier Elemente».

Interessenten wenden sich bitte an das katholische Pfarramt
in 8604 Volketswil, Telefon 01-945 53 87
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Opferlichte
EREMITA

direkt vom Hersteller

- in umweltfreundlichen Bechern
- kein PVC

- in den Farben: rot, honig, weiss
- mehrmals verwendbar, preis-

günstig
- rauchfrei, gute Brenn-

eigenschaften
- prompte Lieferung

BLJ_E N E RT U KERZEN
Gebr. Lienert AG, Kerzenfabrik
8840 Einsiedeln
Telefon 055-532381

Meisterbetrieb

für Kirchenorgeln,
Hausorgeln,
Reparaturen, Reinigungen,
Stimmen und Service
(überall Garantieleistungen)

Orgelbau Hauser
8722 Kaltbrunn
Telefon Geschäft und Privat
055-75 24 32

MSM - ffif/Ä/7" - WOMTF

ifMMOSCMM-
Wfl/f [FMMM IM fflß/ÖM

then Sie neue Mittel und Wege, um Religion wirksam und anregend zu

lerrichten? W
khten Sie Bekanntschaft machen mit Lernformen, bei denen lebendige f*"^
Seinandersetzungen mit religiösen Themen in Gang kommen?

ici Sie interessiert an Arrangements, die sich für verschiedene Klassen und

Uppen, aber auch für die religiöse Erwachsenenbildung in Ihrer Gemeinde

inen?

Gemeindeleiterinnen.

Dr. Othmor Fries & Vreni Merz

Montag, 4. März 09.30 Uhr

bis Mittwoch, 6. März 1996 16.00

Seminarkosten Fr. 780.-inkl.

6422 Steinen

Tel. 043-41 22 27


	

